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Vorwort

Das deutsche Jagdwesen läuft Gefahr, den Anschluss
an den Fortschritt der Zeit zu verlieren. Öffentliche
Kritik an Jagd und Jägern ist inzwischen nicht mehr
zu überhören. Klare Forderungen liegen auf dem
Tisch. Nunmehr liegt es an der Jägerschaft, sich mit
den mannigfachen Argumenten und Vorhaltungen
ernsthaft und selbstkritisch zu befassen. 

Die etablierten Jagdorganisationen sind jedoch vor-
wiegend darauf bedacht, althergebrachtes jagdliches
Tun zu konservieren und dabei Kritikern in den eige-
nen Reihen wie auch Klagen aus nicht jagdlichen
Bevölkerungskreisen kein Gehör zu schenken.
Aktuelle Erkenntnisse aus Wildbiologie und Jagd-
wissenschaft werden, soweit sie nicht dem Selbstver-
ständnis dieser jagdlichen Verbände einzufügen sind,
immer noch als Einzelmeinungen weniger … und
wenig kompetenter … ŒSystemveränderer• abgetan.

Schleswig-holsteinische Jägerinnen, Jäger und wei-
tere Personen aus verschiedensten, mit dem Thema
Jagd vertrauten Berufs- und Interessengruppen (s.
Kap. 1: Jagd und Gesellschaft) schlossen sich 1996
zunächst zu einer ŒArbeitsgemeinschaft Naturnahe
Jagd /  Schleswig-Holstein• zusammen mit dem Ziel,
sich der zunehmenden Kritik vorbehaltlos zu stellen
und einen konstruktiven Dialog zur Problemklärung
und -überwindung einzuleiten.

Diese Arbeitsgemeinschaft setzt sich prinzipiell für
einen Fortbestand der Jagd ein, und zwar einer Jagd,
die einem zeitgemäßen natur- und umweltwissen-
schaftlichen Anspruch gerecht wird. Als wichtige Vor-
aussetzung für eine tragfähige Aufbauarbeit 

sehen die Mitglieder, darunter viele langjährig prak-
tizierende Jäger, auch die Partnerschaft mit Fachleu-
ten der verschiedenen nicht jagdlichen Disziplinen.
Gestützt auf das Wissen von Vertretern des Tierschut-
zes, des Natur- und Umweltschutzes, der biologischen 
Wissenschaften, der Land- und Forstwirtschaft, der
Grundeigentümer und weiterer Natur-Interessierter
verfolgen sie das Ziel, ein objektiv schlüssiges Kon-
zept für eine zeitgemäße und darüber hinaus
zukunftsfähige Jagd zu realisieren. In ständigem
Kontakt mit Institutionen anderer Bundesländer wie
Tier- und Naturschutzorganisationen sowie Verbän-
den, die sich ebenfalls dem Konzept einer naturna-
hen Jagd verschrieben haben, können vielfältige
Erfahrungen genutzt und Aktivitäten koordiniert
werden.

Diese Zusammenarbeit mit allen Partnern hat sich
als sehr fruchtbar und konstruktiv erwiesen. Damit
kann die Arbeitsgemeinschaft zu Recht feststellen,
dass hinter ihren Entscheidungen nicht allein nur
ihre Mitglieder stehen, sondern ein breites Bündnis
aus sachkundigen Vertretern unterschiedlichster
Interessenrichtungen.

Neben der genannten Kooperation mit Verbänden
des Natur-, Arten- und Tierschutzes wurde den Mit-
gliedern der Arbeitsgemeinschaft, im Rahmen von
fortbildenden Vorträgen und Diskussionen, vielfach
Gelegenheit geboten, sich einschlägiges Wissen für
eine fundierte Meinungsbildung anzueignen.

Die Arbeitsgemeinschaft Naturnahe Jagd, AGNJ, hat
sich beratend an der Vorbereitung diverser Entschei-
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dungen in Politik und Verwaltung beteiligt, so u.a.
bei der Novellierung des schleswig-holsteinischen
Landesjagdgesetzes und der neuen Jagdzeiten-Ver-
ordnung. Ferner hat sie sich gegenüber den Entschei-
dungsträgern zu aktuellen Themen geäußert, z.B.
zur Jagd auf Raubsäuger ebenso wie zur fachgerech-
ten Ausbildung von Jägerinnen und Jägern.

Um die gemeinsame Arbeit noch effektiver fortführen
zu können, schloss sich die Arbeitsgemeinschaft am
12. Februar 2003 als AGNJ/ S-H zu einem eingetra-
genen Verein zusammen und wurde zugleich Mit-
glied im Ökologischen Jagdverband Deutschland/
ÖJV.

Zu diesem Anlass stellt die AGNJ/ S-H, nach ihrem

ersten Thesenpapier aus dem Jahre 1996, nunmehr 
eine neue Broschüre vor, in der ihre Positionen zu
ausgewählten grundsätzlichen und spezielleren
Aspekten der Jagd dargelegt werden. Für künftige
Veröffentlichungen sind weitere Themenschwer-
punkte vorgesehen wie: Jagd in Schutzgebieten,
Brauchtum, jagdliche Fortbildung, Methoden zur
Erfassung von Wildbeständen etc. So wird die
AGNJ/ S-H auch weiterhin ihr Anliegen umsetzen,
herkömmliche Strukturen jagdlicher Argumentation
und Praxis zu sichten und da, wo erforderlich, sinn-
volle und zeitgemäße Alternativen aufzeigen.

Wurde Ihr Interesse, bereits jetzt oder nach dem
Lesen der folgenden Kapitel, geweckt? Besuchen Sie
uns einfach mal im Internet : www.agnj-sh.de
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1. Jagd und Gesellschaft

Jagd ist eine der ältesten Formen von Ressourcen-
Nutzung, neben dem Sammeln gleichsam die
Urform überhaupt. Jedoch haben sich im Lauf der
Geschichte sowohl die jagdlichen Rahmenbedin-
gungen als auch die Einstellungen der Gesell-
schaft zum Thema Jagd tiefgreifend, und zwar
meist negativ, verändert. 

Inhalte und Ausführungsmerkmale der Jagd wur-
den durch die Jäger in vielfacher Hinsicht ver-
fremdet bis pervertiert. Damit entfernte sie sich
immer mehr von den sonstigen Formen der Land-
nutzung. Entsprechend wurden in zunehmend
intensiv genutzten Lebensräumen Wildtiere als
störende Konkurrenten angesehen und zum Teil
rigoros verfolgt bis ausgerottet, und dieses vorwie-
gend durch Entziehung ihrer angemessenen
Lebensgrundlagen.

Wildtiermanagement

Erst in jüngerer Vergangenheit begann sich
zunächst vereinzelt, dann mit vermehrtem
Gewicht die Erkenntnis durchzusetzen, dass ein
zeitgemäßes Wildtiermanagement zum Ziel haben
muss, durch rationales jagdliches Handeln sowie
durch naturnahe Lebensraum-Gestaltung Flora
und Fauna bestmöglich aufeinander abzustim-
men, um gerade dadurch stabile und vitale
Lebensgemeinschaften der Kulturlandschaften
auszubilden.

Vitalität kann dabei nicht einseitig mit Trophäen-
stärke gleichgesetzt werden, sondern es müssen
die gesamten Lebensumstände (Populationsdyna-
mik, Gesundheit, Reaktionsfähigkeit auf Umwelt-
einflüsseetc.) Berücksichtigungfinden.Natürliche
Räuber-Beute-Beziehungenzutolerieren,ggf.sogar
zu fördern, unterscheidet modernes Wildtier-
management von der herkömmlichen Praxis einer

selektiven Bevorzugung Œerwünschter• Arten.

Jagd geht immer auch die Gesellschaft an. Gesell-
schaftliche Akzeptanz wiederum kann nur im Ein-
klang mit dem Tierschutz sowie dem Natur- und
Artenschutz erreicht werden. In diesem
Zusammenhang sind z.B. bestimmte Jagdarten
wie Treib- und Drückjagd, Fallenjagd, Bau- und
Wasserjagd, wie auch die Abschusspraxis bei wil-
dernden Hunden und Katzen, einer offenen und
differenzierten Prüfung zu unterziehen.

Jagd naturnah

Jagd heute muss sich für die nachhaltige Nutzung
von nicht gefährdeten Wildtierarten in ihren artge-
mäßen und naturnah gestalteten Lebensräumen
einsetzen. Nicht gefährdete Arten sind solche, die
auf Grund der jeweiligen Entwicklung ihrer Popu-
lation und der Kapazität des Lebensraumes in
ihrem Bestand stabil sind. Zur Erfassung der
aktuellen Bestandesdynamik bedient sich die Jagd
fachlich anerkannter Wildtier-Monitoring-Metho-
den. Die Rückkehr ehemals autochthoner Arten
wird prinzipiell gut geheißen und gefördert.

Die Jagd in Schutzgebieten unterschiedlicher
Kategorien (Naturschutzgebiete, Nationalparke,
Waldschutzgebiete, intensive Erholungsräume)
hat in erster Linie dem Schutzzweck und -ziel zu
dienen. Demgegenüber müssen jagdliche Ansprü-
che von nachrangiger Bedeutung sein. In diesen
Gebieten ist die Jagd Teil der dafür vorgesehenen
Zielvorgaben und Verordnungen. Sie kann dabei,
im Rahmen von Schutzkonzepten, Management-
aufgaben wahrnehmen.

Wildtiergerechtigkeit

Wildtiergerechtigkeit, d.h. die Achtung des Wild-
tieres als Mitgeschöpf, kann der Öffentlichkeit
nicht durch beharrliche Reproduktion überholter
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jagdlicher Riten vermittelt werden. Vielmehr sol-
len Jäger ihr Handwerk aufgeklärt, verantwor-
tungsbewusst und beispielhaft ausüben. Dazu
gehört, dass sie Wildtiere, deren Bestand auf
natürliche Weise nicht reguliert wird, möglichst
effizient und störungsarm, und somit tierschutzge-
recht, töten.

Jagd bedeutet immer auch Störung, besonders in
Zusammenhang mit häufigen Reviergängen oder
Ansitzen. Deshalb müssen, auch gemäß dem

Stand der Wildtierforschung, wirksame und
zugleich störungsarme Jagdmethoden eingeführt
werden. Außerhalb der eingeschränkten Beja-
gungszeiten sollen Wildtiere in Ruhe ihren
Lebensrhythmus finden und beibehalten können.

Zur Wildtiergerechtigkeit zählen darüber hinaus
die gründliche und praxisnahe Ausbildung der 

Jägerinnen und Jäger (s. Kap. 2: Aus- und Fortbil-
dung von Jägerinnen und Jägern).

Verhältnis zu Grund- und Waldbesitzern

In unserer intensiv genutzten Kulturlandschaft
steht die Jagd in der Pflicht zur Einhaltung einer
planvollen Balance innerhalb des Naturhaushal-
tes, … zur Sicherung und Förderung naturnaher
Land- und Forstwirtschaft. Grund- und Waldbesit-
zer entscheiden vorrangig über die Ausübung der

Jagd und die jagdlichen Ziele auf ihren Flächen,
unter Respektierung der Sozialpflichtigkeit des
Eigentums. Daher wirken Jäger, zur Abstimmung
der gemeinsamen Interessen, mit den Grund- und
Waldbesitzern sowie den Vertretern des Natur-
schutzes zusammen. Gemeinsam schützen und
gestalten sie die Lebensräume der Wildtiere.
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Erscheinungsbild der Jäger in der Öffent-
lichkeit

Gesellschaftliche Akzeptanz und Glaubwürdigkeit
der Jägerei hängen nicht zuletzt mit der sichtbaren
Jagdausübung zusammen. Für alle Wald- und
Landschaftsbesucher anschaulich wahrnehmbar
und meinungsbildend sind Jagdeinrichtungen wie
Kanzeln, Hochsitze, Wildäcker, Kirrungen etc.,
und ganz besonders die Begegnung mit dem Jäger
in der Natur.

Die Verwendung landschaftlich angepasster
Ansitze und gesetzeskonforme Maßnahmen wie
der Verzicht auf Wildfütterungen und überladene
Kirrungen können das Ansehen der Jagd in der
Öffentlichkeit positiv beeinflussen. Hierzu gehört
auch, die Effizienz der Jagdausübung auf geeig-
nete Weise … z.B. durch solche Gemeinschaftsjag-
den, bei denen das zu erlegende Wild nicht
hochflüchtig beschossen werden muss … zu
gewährleisten.

Neben den Jägern haben auch andere Personen
berechtigten Anspruch auf Nutzung der Natur.
Verständnis für die in der Landschaft Entspan-
nung und Erholung suchenden Menschen und
weitere Naturinteressierte sind Grundvorausset-
zung für eine akzeptierende Einstellung zum Phä-
nomen Jagd in unserer Gesellschaft. Hierzu ist die
Bereitschaft zu partnerschaftlicher Gesprächsfüh-
rung und bereitwilliger Aufklärung von Revier-
besuchern von wesentlicher Bedeutung.

Jagd … alter Zopf oder zeitgemäßes
Handwerk?

Bereits aus den oben genannten Aspekten wird
der Handlungsbedarf ersichtlich: verschiedenste
Facetten des herkömmlichen Jagdwesens sind
besonders von uns Jägern neu zu überdenken.
Auch in der deutschen Öffentlichkeit wird die

Jagd mit zunehmend kritischer Aufmerksamkeit
wahrgenommen. Bürger und Medien fragen die
Jäger nach dem Œvernünftigen Grund• für ihr Tun.
Die Antworten sind unbefriedigend. In weiten
Kreisen der nicht jagenden Bevölkerung herrscht
Unverständnis über die Legitimation für das
Töten von Wildtieren und das Verhalten vieler
Jäger und ihrer Organisationen. Diese scheinen
auf überholten Positionen zu verharren und eine
vor dem Hintergrund tiefgreifender Umweltverän-
derungen notwendige Aktualisierung ihres Han-
delns verweigern zu wollen.

Unabhängige Naturfreunde, Jäger, Fischer, För-
ster, Natur- und Tierschützer, Biologen und Land-
eigentümer haben sich deshalb auch im nördlich-
sten Bundesland, entsprechend den bereits
vorhandenen Beispielen anderer Bundesländer,
zur Arbeitsgemeinschaft Naturnahe Jagd/ Schles-
wig-Holstein (AGNJ/ S-H) zusammengefunden,
um u.a. diejenigen Aspekte der Jagd, welche Ein-
fluss auf den Naturhaushalt haben, auf ihre ökolo-
gische Relevanz hin zu prüfen. Die AGNJ stellt
somit das traditionell überlieferte Selbstverständ-
nis der Jagd in Frage und hat die unten stehenden
Thesen formuliert.

Bei der reinen Erörterung der Thesen sollte es
jedoch nicht bleiben. Jagd ist eine zu wichtige
Sache, als dass man sie allein den Jägern überlas-
sen darf. Auch die Öffentlichkeit erwartet zu
Recht ein Umdenken und die Bereitschaft zu
neuem Handeln zum Wohl der freilebenden Tier-
welt und ihrer Lebensräume.

Besonders die Interessenverbände der Jägerinnen
und Jäger und die Jagdverwaltungen sind aufgeru-
fen, sich konsequenter als bisher an der Moderni-
sierung zu beteiligen und dabei auch Anregungen
aus den Reihen ihrer kritischen Begleiter zu
akzeptieren. Jagd sollte sich alter Zöpfe entledigen
und nunmehr verstärkt ihr Handwerk in Abstim-
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mung und Solidarität mit Natur-, Umwelt- und
Tierschutz ausüben.

Übereinstimmend ist die Arbeitsgemeinschaft
Naturnahe Jagd zu folgenden Schlüssen gekom-
men:

Jagd? Ja, aber zukunftsfähig!

€ Jagd ist dann vertretbar, wenn übergeordnete
Gründe der Lebensraumerhaltung oder die
Abwehr schwerwiegender Folgen in Land- und
Forstwirtschaft sowie im Natur- und Arten-
schutz dies gebieten.

€ Jagd ist zulässig, wenn sie die Vorgaben von
Tier - und Naturschutz erfüllt.

€ Jagd kann unter diesen Voraussetzungen als
nachhaltige Nutzung natürlicher Ressourcen
verstanden werden.

Jagd muss sich einordnen

€ Jagd darf nur auf Tierarten ausgeübt werden,
deren Bestand nicht gefährdet ist.

€ Jagdzeiten und der Katalog jagdbarer ebenso
wie besonders schützenswerter Arten bedürfen
einer regelmäßigen Überprüfung.

€ Tiere dürfen grundsätzlich nur dann getötet
werden, wenn ihre nachhaltige und sinnvolle
Nutzung gewährleistet ist. Eine solche Verwer-
tung kann als ein Œvernünftiger Grund• akzep-
tiert werden. (Nach dem Tierschutzgesetz darf
kein Tier ohne Œvernünftigen Grund• getötet
werden, vgl. § 1 TierSchG).

€ Jagd, die letztlich das Töten von Tieren zum
Ziel hat, darf kein bloßes Freizeitvergnügen
sein. Sie muss unbedingt verantwortungsbe-
wusst und ordnungsgemäß durchgeführt wer-
den.

€ Jagdzeiten sind kurz zu bemessen und haben

sich an der Lebensweise der Arten zu orientie-
ren. Ausgedehnte Schonzeiten sollen dem Wild
Gelegenheit bieten, ohne Jagddruck möglichst
artgemäß zu leben.

Hirsche, Rehe und Wildschweine müssen bejagt
werden

€ ŒSchalenwild• ist ein kostbares Naturgut unse-
rer Landschaft. Es kann jedoch erhebliche
Schäden in natürlichen wie auch genutzten
Lebensräumen, z.B. in Land- und Forstwirt-
schaft und sogar innerhalb menschlicher Sied-
lungen, anrichten ; vielfach ist es auch Ursache
von Verkehrsunfällen. ŒSchalenwild• hat keine
natürlichen Feinde, welche die Bestände auf
einer erträglichen Höhe halten könnten. Hier
ist Jagd unerlässlich.

€ Abschussquoten haben sich vornehmlich am
Zustand der Vegetation bzw. an den Schäden in
der Land- und Forstwirtschaft zu orientieren
(Verbissgutachten), nicht ausschließlich an
Bestandesschätzungen.

€ Bei der Festsetzung von verbindlichen
Abschussplänen sind die Beurteilungen durch
Naturschutz und Wildökologie von maßgeb-
licher Bedeutung.

€ Die Einzeljagd ist zu begrenzen. Revierüber-
greifenden Gemeinschaftsjagden mit unkompli-
zierter Abschussfreigabe ist der Vorzug zu
geben.

€ Bei der Verwertung des Wildbrets müssen hohe
hygienische Standards beachtet werden.

€ Trophäenjagd ist biologischer Unsinn.

€ Fütterung ist nicht erforderlich. Notzeiten für
das Wild kommen in Norddeutschland nur
extrem selten vor.
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Beutegreifer verdienen mehr Wertschätzung

€ Jäger sehen in Beutegreifern Konkurrenten. Sie
bewerten deren gestaltenden Einfluss auf
Größe, Zusammensetzung und Fitness der
Bestände an Beutetieren bisher einseitig nega-
tiv. Beutegreifer erfüllen jedoch wichtige Funk-
tionen in den Lebensgemeinschaften.

€ Der Fang bzw. Abschuss ist kein Œökosystemge-
rechtes• Instrument zur Schaffung eines Œöko-
logischen Gleichgewichtes•.

€ Die Wirksamkeit der Raubwildjagd in der Seu-
chenhygiene wird erheblich überschätzt.

€ Erlegtes Raubwild kann kaum genutzt werden.
Der Markt für Felle ist, zumindest gegenwärtig,
sehr begrenzt.

€ Es gibt keinen Œvernünftigen Grund• (§1
TierSchG) für das Töten von Beutegreifern.

€ Die für die Jagd auf Beutegreifer verwendeten
Fangsysteme gewährleisten nur unzureichend
tierschutzkonforme Tötung bzw. unversehrten
Lebendfang. Sie werden abgelehnt.

11
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2. Aus- und Fortbildung von 
Jägerinnen und Jägern

Das ŒGrüne Abitur• … Viel Theorie, 
zu wenig Praxis

Die Jagd steht im Kreuzfeuer allgemeiner Kritik
und wird in der Öffentlichkeit immer deutlicher in
Frage gestellt. Im Bemühen um mehr Akzeptanz
haben Jagdverbände und private Anbieter u.a. den
Lernstoff und die Prüfungsanforderungen für
Jagdscheinbewerber derart überfrachtet, er-
schwert und theoretisiert, dass Jägerprüfungen
landläufig als das ŒGrüne Abitur• gefürchtet sind.

In vielen Vorbereitungskursen wird den Prüfungs-
anwärtern von ihren Ausbildern, mit oft unter-
schiedlicher Kompetenz, ein nahezu unüberschau-
bares theoretisches Wissen vorgestellt und in den
Prüfungen abverlangt. Nur ein Bruchteil dieser
Kenntnisse ist von wirklich grundsätzlicher
Bedeutung für die Jagdausübung.

Jagd ist Handwerk, keine Wissenschaft

Im Gegensatz zur theoretischen ŒKopflastigkeit•
werden die für die eigentliche Jagd unerlässlichen
praktischen Aspekte und handwerklichen Fertig-
keiten häufig nur unzureichend vermittelt. Sie
kommen auch in den Prüfungsanforderungen zu
kurz. Daher laufen viele praxisorientierte Jagd-
schein-Anwärter bedauerlicherweise Gefahr, zu-
gunsten der Œganz Schlauen• ausgegrenzt zu wer-
den.

Crashkurse reichen nicht

Mit Sorge ist zu beobachten, dass sich auch in
Schleswig-Holstein zunehmend sogen. Jagdschu-
len etablieren, die damit werben, Kursteilnehmer 
innerhalb weniger Wochen zum erfolgreichen 

Ablegen der Jägerprüfung zu führen. Diese Kom-
paktveranstaltungen mögen das geballte und kurz-
fristige Erlernen von theoretischem Wissen und
das Bestehen der Prüfungen erleichtern. Solide
und nachhaltige Grundkenntnisse für die Jagd als
Handwerk können sie jedoch, in Anbetracht des
Zeitdruckes, noch weniger vermitteln als die
üblichen mehrmonatigen Lehrgänge. Im Übrigen
gilt für alle Jägerinnen und Jäger, ob Eil-Kurs-
Absolventen oder langjährige Jagdschein-Inhaber,
dass sie ihre Kenntnisse und Fertigkeiten auch
weiterhin üben, auffrischen, aktualisieren. Ohne
Fortbildung verlernen sie ihr Handwerk und wer-
den zu einer Belastung ihrer Zunft.

Privileg Waffenbesitz und Tötungsrecht

Mit Ablegung der Jägerprüfung erwirbt der Absol-
vent das Recht, Waffen zu erwerben, zu führen
und Tiere zu töten. Diese Privilegien werden von
den Nichtjägern mit kritischer Aufmerksamkeit
verfolgt. Es wird zu Recht erwartet, dass Jägerin-
nen und Jäger ein Höchstmaß an Disziplin und
Sicherheit in der Handhabung von Waffen sowie
im tierschutzgerechten Umgang mit Wildtieren
aufweisen. Solche Qualifikation aber kann in den
genannten Kurzlehrgängen nicht durchgehend
vermittelt werden.

AGNJ: 

Vom ŒGrünen Abitur• zur 
ŒGrünen Gesellenprüfung•

Praxis muss, so fordert es die AGNJ, im Ausbil-
dungsprozess den Vorrang haben. Wer Jäger wer-
den möchte, muss zukünftig ein einjähriges Prak-
tikum unter fachlicher Anleitung in einem
Jagdrevier absolvieren. Diese aktive Mitarbeit ver-
schafft wirklichkeitsnahe Einblicke in alle wichti-
gen Bereiche der Jagdausübung. Zukünftige Jäge-
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rinnen und Jäger erwerben dabei Fertigkeiten und
Urteilssicherheit. Sie können … wie in der Fahr-
schule … alles Wesentliche praktisch erfahren, was
das Jagdjahr an Aufgaben und Tätigkeiten mit sich
bringt. Ausnahme ist der eigene Schuss auf Wild.

Durch ein solches vorgeschaltetes Praktikum wird
zugleich der Blick geschärft für die vielfältigen
Ansprüche der Wildtiere an ihren jeweiligen
Lebensraum. Gleichzeitig gewinnt der Teilnehmer
das Rüstzeug für eine naturnahe Reviergestaltung.
Zu Praktikumsende bestätigen unabhängige Stel-
len die erfolgreiche Teilnahme als Voraussetzung
für die Zulassung zur Prüfung.

Grundkenntnisse aus folgenden jagdrelevanten
Sachgebieten sind im abschließenden Prüfungs-
verfahren Gegenstand einer Lernerfolgskontrolle: 

AGNJ : 

Grundkenntnisse für den jagdlichen
Alltag erlernen und beherrschen 
Waffenkunde
Basiswissen zur Funktion und Handhabung üblicher Jagdwaf-
fen und dazugehöriger Munition.
Rechtskunde
Kenntnis der für die Praxis tatsächlich bedeutsamen Rechts-
vorschriften vorwiegend aus Bundes- und Landesrecht. 
Einheimische Tier- und Pflanzenarten
Kenntnisse der Lebensweise jagdbarer Tierarten, soweit sie für
Jagd und Schutz von Bedeutung sind.
Sichere Kenntnisse in der Bestimmung der jagdbaren Arten,
ihrer Geschlechter und Altersklassen. 
Kenntnisse einiger häufiger sowie seltener Tierarten (Vögel,
Kleinsäuger, Amphibien, Insekten) und Pflanzen (Bäume,
Sträucher, Gräser, landwirtschaftliche Kulturpflanzen).
Bestandesschätzung
Einsatzmöglichkeiten und kritische Bewertung verschiedener
Methoden zur Bestandesschätzung beim Wild.
Jagdtechniken
Kenntnisse der wichtigsten Jagdmethoden und der Organisa-
tion von Gemeinschaftsjagden.
Verhalten nach dem Schuss.
Kenntnisse tierschutzgerechter Tötungsverfahren.
Bau und Betrieb jagdlicher Einrichtungen einschließlich
Unfallverhütungsvorschriften.
Einsatz von Hunden
Kenntnis einiger wichtiger Rassen und ihrer Einsatzschwer-
punkte.
Tierschutzgerechte Haltung, Ausbildung und Führung von
Hunden.
Wildverwertung
Grundkenntnisse der Wildversorgung nach dem Schuss, Wild-
zerlegung, Wildbrethygiene, Vermarktung.
Tierschutz
Präzisierung des Begriffes Œvernünftiger Grund• (§1
TierSchG) anhand von Fällen aus der Rechtsprechung und an
praktischen Beispielen.
Naturschutz und Landschaftspflege
Kenntnisse der unterschiedlichen Schutzkategorien und ihrer
Konsequenzen für die Jagd.
Kenntnisse verschiedener Lebensgemeinschaften (z.B. Wald,
Wasser, Hecken, Feuchtgebiete ...).
Einblicke in land- und forstwirtschaftliche Arbeitsmethoden. 

13

KURSPROJEKT HOCHSITZBAU

F
O

T
O

: A
G

N
J

Jagd/ 07. 2003  10. 11. 2003  18: 14 Uhr   Sei t e 13



Brauchtum 
Kenntnisse jagdlichen Brauchtums, soweit für eine effektive
Jagdausübung sinnvoll bzw. notwendig. 
Literatur
Vorstellung wichtiger Nachschlagewerke und Bestimmungs-
literatur.
Öffentlichkeitsarbeit
Vermittlung von Argumenten und Techniken im Umgang mit
Nichtjägern und Medien.
Objektive, rücksichtsvolle und selbstkritisch geprüfte Darstel-
lung jagdlichen Tuns.

Zur Organisation und Methodik der Abschluss-
prüfung sind folgende Richtlinien und Maßnah-
men zu berücksichtigen:

AGNJ:

Praxisnahe landeseinheitliche Lehr- und
Prüfungsverfahren einführen

€ Aufsicht durch Jagdbehörden.

€ Festlegung von Lernzielen und Lehrinhalten
unter besonderer Gewichtung praktischer
Kenntnisse.

€ Einführung eines landeseinheitlichen standar-

disierten, objektiven Ausbildungs- und Prü-
fungsverfahrens.

€ Erstellung eines Fragenkataloges mit Muster-
Antworten, der den Teilnehmerinnen und Teil-
nehmern zu Beginn der Ausbildung zur Verfü-
gung gestellt wird.

€ Einsatz fachlich und didaktisch kompetenter
Ausbilder.

€ Paritätisch mit qualifizierten Vertretern der
verschiedenen Fachgebiete besetzte Prüfungs-
kommissionen.

€ Mündliche und schriftliche Prüfung (z.B. mul-
tiple choice-Verfahren, Protokollierung/Doku-
mentation).

€ Praktische Prüfung im Revier (Bestimmen,
Ansprechen etc.).

€ Schießprüfung (Kugel und Schrot), Bewertung
der Gesamtleistung unter Berücksichtigung der
Schießleistungen während der Ausbildung.

€ Bei Nicht -Bestehen kann jede Teilprüfung
bereits im selben Jahr wiederholt werden.
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3. Jagd- und Schonzeiten … 
Instrumente zur Nachhaltigkeit

Mit der Überarbeitung der Landesverordnung
über die Änderung von Jagdzeiten bot sich 2002
in Schleswig-Holstein die Chance, die seit 1978
bestehenden Regelungen zu aktualisieren. Eine
solche Modernisierung erschien in Anbetracht der
Bestandesentwicklung verschiedenster Arten,
neuer wissenschaftlicher Erkenntnisse und
gewachsener öffentlicher Sensibilität bei Eingrif-
fen in den Naturhaushalt dringend geboten.

AGNJ:

Empfehlungen zur Modernisierung

Die Arbeitsgemeinschaft Naturnahe Jagd hat sich
mit eigenen Vorstellungen und Argumenten an
diesem Verfahren beteiligt. Dabei hat sie, gestützt
auf einschlägige neue Literatur und in engem Kon-
takt zu Jägern, Natur- und Umweltschutzverbän-
den, Vertretern des Tierschutzes und Fachleuten
ausSäugetierkundeundOrnithologie,die Liste der
jagdbaren Arten sowie die Vorschläge der Landes-
regierung zu neuen Jagd- und Schonzeiten einge-
hend geprüft. Es galt, eine Fülle sehr unterschied-
licher Ansprüche zu bewerten. Wildbiologische,
land- und forstwirtschaftliche, natur- und tier-
schutzrelevante sowie gesellschaftspolitische
Gesichtspunkte fanden jeweils besondere Berück-
sichtigung. Bei jeder Art wurde hinterfragt, ob es
einen Œvernünftigen Grund• (§1TierSchG) für das
Töten von Individuen geben könne. Bei wandern-
den Arten bestimmten auch überregionale und
internationale Aspekte die Gewichtung. Auch
ŒNachhaltigkeit• war ein zentrales Prüfkriterium.

Mit der zeitlichen Harmonisierung von Jagd- und
Schonzeiten können längere jagdliche Ruheperio-
den geschaffen und damit Störungen für das Wild

gemindert werden. Gleichzeitig veranlasst eine
Verkürzung von Jagdzeiten … die ja in anderen
Ländern längst mit Erfolg praktiziert wird … die
Jäger, die Effektivität ihres jagdlichen Handelns
zu verbessern. Sie trägt außerdem dazu bei, die
Verständnisbereitschaft in der Öffentlichkeit für
die Belange der Jagd zu fördern. Für einige Arten
fordert die AGNJ, abweichend von den Vorschlä-
gen aus der Landesverordnung, eine ganzjährige
Schonzeit.

Die Arbeitsgemeinschaft Naturnahe Jagd hat emp-
fohlen, dass in Zukunft für Arten, die in ihrer
Bestandesdynamik starken Schwankungen unter-
liegen, die Möglichkeit geschaffen werden sollte,
von starren Jagd- und Schonzeiten abzuweichen
und, entsprechend den aktuellen Bestandes-Situa-
tionen, mit möglichst unkompliziertem Verwal-
tungsaufwand jeweils kurzfristig und regional
beschränkt Entscheidungen zu treffen.

AGNJ : Die Änderungsvorschläge

Nachfolgend die Änderungsvorschläge der Arbeits-
gemeinschaft Naturnahe Jagd/ Schleswig-Holstein
zum Entwurf der Landesverordnung über jagd-
bare Tierarten und über die Jagdzeiten (Stand
16.04.2002) sowie die Festlegungen des Ministeri-
ums für Umwelt, Natur und Landwirtschaft
(MUNL) vom 1. Juli 2002:

ROTWILD
Vorschlag: Verkürzung der Jagdzeit : 01.08.-31.12.
Begründung: Harmonisierung mit Jagdzeiten bei anderen
Wildarten.
MUNL : Kälber, Schmaltiere, Schmalspießer 01.08.-31.01.

SIKAWILD
Vorschlag: Verkürzung der Jagdzeit : 01.08.-31.12.
Begründung: Harmonisierung mit Jagdzeiten bei anderen
Wildarten.
MUNL : Kälber 01.09.-31.01., Schmalspießer 01.07.-31.01.

DAMWILD
Vorschlag: Alle Altersklassen, beide Geschlechter : 01.08.-
31.12.
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Begründung: Harmonisierung mit Jagdzeiten bei anderen
Wildarten; Schaffung der Möglichkeit für Feldreviere, den
Abschuss z.T. vor der Ernte zu erfüllen.
MUNL : Kälber 01.09.-31.01., Schmalspießer 01.07.-31.01.

REHWILD
Vorschlag: Ricken und Kitze: 01.09.-31.12.; 
Schmalrehe: 01.05.-31.05. und 01.09.-31.12.
Böcke: 01.05.-31.05. und 01.08.-31.12.
Begründung: Harmonisierung mit Jagdzeiten bei anderen
Wildarten. 
Schmalrehjagd im Mai zur leichteren und effektiven
Reduktion von Zuwachsträgern.

Bockjagd: kurze erfolgversprechende Periode während
der Hauptaktivitätszeit im Mai und im August (Blattzeit) ;
Herbst/Winter zur Abschusserfüllung auch auf Gemein-
schaftsjagden.
MUNL : Kitze 01.09.-31.01., Schmalrehe 01.05-31.05. und
01.09.-31.01.

MUFFELWILD 
Vorschlag: Alle Altersklassen, beide Geschlechter 01.09.-
31.12.
Begründung: Harmonisierung mit Jagdzeiten bei anderen
Wildarten.

SCHWARZWILD
Vorschlag: Bachen: 01.09.-31.01.; Frischlinge: 01.09.-
31.01.; Überläufer : 01.05.-31.05. und 01.09.31.01.;

Keiler : 01.08.-31.01.
Begründung: Harmonisierung mit Jagdzeiten bei anderen
Wildarten. Zusätzliche Möglichkeit zum Abschuss von
Überläufern parallel zur Bockjagd im Mai. Keilerabschuss
ab August mit Rücksicht auf Feldreviere (siehe auch Rot-
und Damwild).
MUNL, entspr. Bundes-Verordnung: 16.06.-31.01. (außer
Frischl. u. Überl.)

FELDHASEN
Vorschlag: entsprechend der Vorgabe der Landesverord-
nung ( 01.10.-31.12.)
MUNL : 01.10.-31.12.

WILDKANINCHEN
Vorschlag: 01.10.-31.12. 
Begründung: Harmonisierung mit Jagdzeiten bei anderen
Wildarten. Der Vorschlag zur Sonderregelung für Jung-
tiere (ganzjährige Bejagung) wird abgelehnt, weil Jung-
tiere nicht verwertet werden und eine Unterscheidung zwi-
schen Jung- und Alttier bei bestimmten Jagdarten oft nicht
möglich ist.
MUNL : 01.10.-31.01., ausgen. Jungtiere (ganzjährig)

FÜCHSE
Vorschlag: 01.10.-31.01.
Begründung: Vernünftiger Grund für die Bejagung nur in
der Periode der Balgreife. Der Bejagung von Jungfüchsen
(ab 16.07.) wird nicht zugestimmt, weil ein vernünftiger
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Grund nicht erkennbar ist.
MUNL : 01.07.-28.02., Jungfüchse ganzjährig.

STEINMARDER
Vorschlag: 01.11.-31.12.; Sonderregelung in Siedlungen.
Begründung: Harmonisierung mit Jagdzeiten bei anderen
Wildarten. Begrenzung von Belastungen von Hausbewoh-
nern sowie Schäden an Gebäuden und Kfz.
MUNL : außerhalb von befriedeten Bezirken: 01.12.-31.01.

BAUMMARDER
Vorschlag: Keine Jagdzeit
Begründung: Absolute Bestandesgröße gering in Anbe-
tracht des Waldanteils in Schleswig-Holstein. 
MUNL : 01.12.-31.01.

MINKS
Vorschlag: 01.11.-31.12. 
Begründung: Harmonisierung mit Jagdzeiten bei anderen
Wildarten.
MUNL : 16.07.-28.02., Jungtiere ganzjährig

ILTISSE
Vorschlag: keine Jagdzeit
Begründung: Geringer Bestand; Fehlen von vernünftigen
Gründen für das Töten.
MUNL : 01.12.-31.01.

HERMELINE
Vorschlag: Entsprechend der Vorgabe der Landesverord-
nung ( keine Jagdzeit).
Begründung: Fehlen von vernünftigen Gründen für das
Töten.
MUNL : keine Jagdzeit

MAUSWIESEL
Vorschlag: Entsprechend der Vorgabe der Landesverord-
nung ( keine Jagdzeit).
Begründung: Fehlen von vernünftigen Gründen für das
Töten.
MUNL : keine Jagdzeit

DACHSE
Vorschlag: Keine Jagdzeit
Begründung: Keine vernünftigen Gründe für das Töten.
Praktisch keine Verwendung toter Dachse; zu Schäden an
Niederwild und Getreide liegen keine verlässlichen Daten
vor.
MUNL : 01.09.- 31.10.

MARDERHUNDE
Vorschlag: 01.11.- 31.12. 
Begründung: Harmonisierung mit Jagdzeiten bei anderen
Wildtieren; der Bejagung von Jungtieren ab 16.07. wird
nicht zugestimmt, weil ein vernünftiger Grund nicht
erkennbar ist. Auch mit einer verlängerten Jagdzeit würde

weder der Bestand nachhaltig reduziert noch eine weitere
Ausbreitung verhindert werden können.
MUNL : 16.07.-28.02., Jungtiere ganzjährig

WASCHBÄREN
Vorschlag: 01.11.-31.12. 
Begründung: Harmonisierung mit Jagdzeiten bei anderen
Wildarten; der Bejagung von Jungtieren ab 16.07. wird
nicht zugestimmt, weil ein vernünftiger Grund nicht
erkennbar ist. Auch mit einer verlängerten Jagdzeit würde
weder der Bestand nachhaltig reduziert noch eine Aus-
breitung verhindert werden können.
MUNL : 16.07.- 28.02., Jungtiere ganzjährig

REBHÜHNER
Vorschlag: keine Jagdzeit
Begründung: Rote Liste Schleswig-Holstein: gefährdet ;
SPEC-Kategorie: Art mit ungünstigem Erhaltungszu-
stand; Rote Liste Europa: vulnerable.
MUNL : 01.10.-31.10. Sonderregelung: bis 31.03.2006 nur
in Revieren mit gesicherten Beständen.

FASANEN
Vorschlag: Entsprechend der Vorgabe der Landesverord-
nung (01.10.-31.12.) 
MUNL : 01.10.-31.12.

RINGELTAUBEN
Vorschlag: 01.10.-31.12.
Begründung: Harmonisierung mit Jagdzeiten anderer
Wildarten.
MUNL : 20.09.-31.03. (mit Einschränkungen wegen Scha-
densabwehr in der Zeit v.20.09.-31.10. und 21.02-31.03.)

TÜRKENTAUBEN
Vorschlag: keine Jagdzeit
Begründung: Keine Verwendung getöteter Individuen;
kein vernünftiger Grund für das Töten erkennbar ; rückläu-
fige Bestandesentwicklung.
MUNL : keine Jagdzeit

HÖCKERSCHWÄNE
Vorschlag: keine Jagdzeit.
Begründung: Keine Verwendung getöteter Individuen;
kein vernünftiger Grund für das Töten erkennbar ; zu
Schäden an landwirtschaftlichen Kulturen liegen keine
verlässlichen Daten vor ; Verwechslungsgefahr mit ande-
ren Wildschwanarten. Eventuell erforderliche Schadens-
abwehr auch mit anderen Mitteln als der Tötung möglich.
MUNL : 01.11. … 31.12. nur zur Schadensabwehr

GRAUGÄNSE
Vorschlag: 01.11.-31.12. 
Begründung: Außerhalb dieser Periode Verwechslungsge-
fahr mit anderen Gänsearten. Keine August-Jagdperiode,
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weil Familienbindung noch ausgeprägt ist und weil Schä-
den im Lagergetreide als möglicher Bejagungsgrund kaum
noch vorkommen.
MUNL : 10.08.-31.10. ( nur zur Schadensabwehr auf
gefährdeten Ackerkulturen) und 01.11. …31.12.

BLÄSSGÄNSE:
Vorschlag: keine Jagdzeit. 
Begründung: Verwechslungsgefahr mit anderen Gänsear-
ten, z.B. mit höchst gefährdeter Zwerggans.
MUNL : 01.11. … 31.12.

SAATGÄNSE
Vorschlag: Entsprechend der Vorgabe der Landesverord-
nung (keine Jagdzeit).
MUNL : keine Jagdzeit

RINGELGÄNSE
Vorschlag: keine Jagdzeit
Begründung: Rote Liste Europa: vulnerable; SPEC-Kate-
gorie: ungünstiger Erhaltungszustand.
MUNL : keine Jagdzeit

NONNENGÄNSE
Vorschlag: keine Jagdzeit
Begründung: Rote Liste Deutschland u. Rote Liste Schles-
wig-Holstein: extrem selten (als Brutvögel) ; Rote Liste
Europa: vulnerable (Überwinterungspopulation) ; SPEC-
Kategorie: ungünstiger Erhaltungszustand (Überwinte-
rungspopulation) ; Vogelschutzrichtlinie: Anhang 1, nicht
in Anhang 2, in dem diejenigen Arten aufgeführt sind, für
welche die Mitgliedstaaten Jagdzeiten festlegen können.
MUNL : Nordfriesld. u.Dithm. 01.10.-15.12. nur zur Scha-
densabwehr auf gefährdeten Ackerkulturen

KANADAGÄNSE
Vorschlag: Entsprechend der Vorgabe der Landesverord-
nung ( 01.11.-31.12.).
MUNL : 10.08.„ 31.10. (nur zur Schadensabwehr auf
gefährdeten Ackerkulturen) und 01.11.- 31.12.

STOCKENTEN
Vorschlag: 01.10.-31.12. 
Begründung: hoher Anteil unselbständiger Jungvögel noch
im September.
MUNL : 16.09.-31.12.

PFEIFENTEN
Vorschlag: Entsprechend der Vorgabe der Landesverord-
nung ( 01.10.-31.12.).
MUNL : 01.10.-31.12.

KRICKENTEN
Vorschlag: keine Jagdzeit
Begründung: Fehlen von vernünftigen Gründen für das
Töten.

MUNL : 01.10.-31.12. 
REIHERENTEN 

Vorschlag: keine Jagdzeit
Begründung: Verwechslungsgefahr mit ähnlichen Arten.
MUNL : 01.10.-31.12.

SPIESSENTEN
Vorschlag: keine Jagdzeit
Begründung: Rote Liste Deutschland: stark gefährdet ;
Rote Liste Schleswig-Holstein: extrem selten; Rote Liste
Europa: vulnerable; SPEC-Kategorie: ungünstiger Erhal-
tungszustand.
MUNL : keine Jagdzeit

WALDSCHNEPFEN
Vorschlag: keine Jagdzeit
Begründung: Rote Liste Europa: vulnerable (Überwinte-
rungspopulation) ; SPEC-Kategorie: ungünstiger Erhal-
tungszustand der Überwinterungspopulation.
MUNL : 16.10.-30.11.

BLÄSSHÜHNER
Vorschlag: Entsprechend der Vorgabe der Landesverord-
nung (keine Jagdzeit).
MUNL : keine Jagdzeit

LACHMÖWEN
Vorschlag: Entsprechend der Vorgabe der Landesverord-
nung (keine Jagdzeit ).
MUNL : keine Jagdzeit

STURM-, MANTEL-, HERINGS- und SILBERMÖWEN
Vorschlag: Entsprechend der Vorgabe der Landesverord-
nung (keine Jagdzeit).
MUNL : keine Jagdzeit
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4. Nachdenken über die Jagd auf
Niederwild

Die Zeiten, in denen allwinterlich, oft unter leb-
hafter Anteilnahme der Bevölkerung, auf großen
Niederwildjagden mit bunten Strecken Hunderte
von Hasen, Kaninchen, Fasanen, Enten etc. erlegt
wurden, liegen schon lange hinter uns.

Über die Ursachen, die zum Rückgang der Arten
geführt haben, sind endlose Diskussionen geführt
worden, ohne dass sich die Verhältnisse positiv
verändert hätten. Diese einst für den Jäger gera-
dezu paradiesischen Jagdbedingungen könnte
man vielleicht wieder herstellen, wenn man die
Landwirtschaft und unsere gesamte Zivilisation
um etwa 100 Jahre auf den Stand der vorletzten
Jahrhundertwende im wahrsten Sinne des Wortes
revolutionieren (zurückwälzen) würde. Aber wer
will das?

Mit einigen historisch gewachsenen Tatsachen
müssen wir uns abfinden. Gleichwohl dürfen wir
nicht die Flinte ins Korn werfen, sondern sollten
an dem Ziel festhalten, gemeinsam mit vielen
Naturexperten und -freunden ausgeräumte Land-
schaften durch Biotopgestaltung neu zu beleben. 

Tradition und Gewohnheitsbildung

Wir sollten aber auch selbstkritisch prüfen, ob wir
unsere angestammten Gewohnheiten, nämlich
groß angelegte Treibjagden in der Feldflur, selbst
dann noch beibehalten wollen, wenn am Ende nur
ein paar armselige Kreaturen auf der Strecke lie-
gen. Angesichts des großen Aufgebotes an Schüt-
zen, Treibern, Bläsern und Hunden, eingedenk der
vielen ŒFehlschüsse• … oftmals unter den Augen 
der Öffentlichkeit … und der nicht in jedem Fall
tödlich getroffenen Tiere, die f lüchten konnten
und womöglich auch mit guten Hunden nicht 
gefunden wurden, ist derartiges Tun in Frage zu
stellen.
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AGNJ: Alternative Sichtweisen

Warum nicht zu einer gut vorbereiteten, beschau-
lichen, gemeinsamen Ansitzjagd auf Niederwild
laden? Warum nicht den anwechselnden Hasen,
wenn er dann verhofft, mit einem sauberen und
wildbret -schonenden Kleinkaliberschuss erlegen,
anstatt einen dröhnenden Schrothagel ins Unter-
holz zu werfen? Warum nicht den stehenden Fasa-
nenhahn anpirschen und sicher töten? Warum
nicht, zumindest wenn man kein versierter Flüch-
tig-Schütze ist, auf den Schuss auf die pfeilschnell
f liegende Ente verzichten und stattdessen den auf
dem Wasser eingefallenen Vogel schießen?

Diese zunächst ketzerisch anmutenden Sichtwei-

sen mögen manche Jäger nicht nachvollziehen
können, müssten sie doch vielleicht zu dem
Schluss kommen, dass letztlich nur die Konse-
quenz bliebe, sich von einigen liebgewordenen
Gewohnheiten zu verabschieden. 

Die Arbeitsgemeinschaft Naturnahe Jagd würde es
entschieden begrüßen, wenn in einem Agrarland
wie Schleswig-Holstein endlich zukunftsweisende
Zeichen für eine akzeptable Jagd auf Niederwild
gesetzt würden. Fest steht : mit einem solchen
alternativen Jagdkonzept ist es leichter, Beute zu
machen, das Handwerk sauber auszuüben, tier-
schutzgerecht zu jagen und Freude zu erleben, …
und nicht zuletzt dafür in der nicht jagenden
Öffentlichkeit Verständnis zu finden.
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5. Jagd auf Raubsäuger in
Schleswig-Holstein?

Die schleswig-holsteinische Landesregierung hat
2002 die unbefristete Verlängerung einer Landes-
verordnung über die Fangjagd sowie eine neue
Landesverordnung über jagdbare Tierarten und
über die Jagdzeiten beschlossen. Beide Regel-
werke haben erhebliche Bedeutung auch für die
einheimischen Raubsäuger, also die Marderarti-
gen, Füchse, Marderhunde und Waschbären. 

Erfreulich ist die längst überfällige Aufhebung der
Jagdzeiten für Hermelin und Mauswiesel. Diese
dürfen nicht mehr getötet werden. Mit Befremden
jedoch registrieren die Arbeitsgemeinschaft Natur-
nahe Jagd/ Schleswig-Holstein und mit ihr weitere
Jäger, Naturschützer, Tierschützer und Biologen,
dass die Landesregierung noch nicht die Chance
wahrgenommen hat, sämtliche Raubsäuger, in
einem zeitgemäßen Räuber-Beute-Verständnis, als
wesentlichen Bestandteil der Lebensgemeinschaf-
ten zu würdigen und zu schützen.

Füchse und Minks, Marderhunde und Waschbä-
ren dürfen nach der neuen Regelung acht bzw. sie-
beneinhalb Monate des Jahres zwischen dem 1.
Juli und 28. Februar bejagt werden. Das aber
deckt sich nicht mit dem erklärten Ziel der Lan-
desregierung, Jagdzeiten zu verkürzen. So werden
diese Arten gleichsam zu Lästlingen degradiert.
Ihre Felle sind nur bedingt als Winterfelle nutzbar.
Tiere, die außerhalb dieser Periode getötet wer-
den, können lediglich als Abfall entsorgt werden.
Problematisch erscheint zudem die Tatsache, dass
die neue Verordnung ausdrücklich die Möglichkeit
bietet, Jungtiere der genannten Arten bereits in
ihren ersten Lebensmonaten zu töten.

Iltisse, Stein- und Baummarder haben kurze Jagd-
zeiten von zwei Monaten Dauer im Winter einge-

räumt bekommen, wenn ihre Felle verwertbar
sind. Dachse dürfen im September und Oktober
getötet werden. Aber müssen diese Tiere über-
haupt gejagt werden?

Es mangelt an Sensibilität für wichtige
biologische Aspekte

Raubwild (die jagdliche Bezeichnung für Raubsäu-
ger und Greifvögel) wird noch immer von man-
chen Jägern und Teilen der Gesellschaft als Kon-
kurrent, Lästling und Feind des Menschen
gesehen. Dagegen gehören viele Raubsäuger zur
angestammten heimischen Fauna. Von den Mar-
dern sind dies Mauswiesel, Hermelin, Baum- und
Steinmarder, Iltis, Otter und Dachs. An die Stelle
des ehemals auch in Schleswig-Holstein vorkom-
menden und seit Beginn des letzten Jahrhunderts
ausgestorbenen Nerzes ist der amerikanische
Farmnerz oder Mink getreten, der aus Pelztier-
zuchten in die Freiheit gelangte. Auch verwilderte
Frettchen ( für die Kaninchen-Baujagd domesti-
zierte Iltisse) sind vereinzelt anzutreffen. Von den
Hundeartigen lebt bei uns ursprünglich nur der
Fuchs. Neu eingewandert und in geringer Dichte
in Schleswig-Holstein weit gestreut verbreitet ist
der Marderhund, der zwischen den Weltkriegen in
der ehemaligen Sowjetunion westlich des Ural in
großen Aussetzungsaktionen zur Pelzgewinnung
angesiedelt wurde. Ein Neubürger aus Amerika ist
der Waschbär. Er wurde in den dreißiger Jahren
des letzten Jahrhunderts in Hessen eingebürgert
und lebt inzwischen auch in Schleswig-Holstein.
Als häufig gelten Fuchs und Steinmarder sowie
Hermelin und Mauswiesel. Sehr selten ist der
Otter.

Neue Arten

Die neuen Arten wie Waschbär, Marderhund und
Mink gelten als unerwünschte Neubürger und
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haben deswegen eine sehr lange Jagdperiode.
Diese Regelung stützt sich auf eine unter Fachleu-
ten umstrittene Empfehlung der EU, solche Arten
auszurotten, weil sie Œ ... bewiesenermaßen eine
Bedrohung für die Artenvielfalt darstellen• (Emp-
fehlung Nr. 77 des Ständigen Ausschusses v.
03.12.1999). Der Beweis für die Richtigkeit dieser
Schuldzuweisung dürfte schwerlich zu erbringen
sein. Immerhin gibt es empirisch gesicherte Unter-
suchungen, welche die Annahme stützen, dass
sich die neuen Arten bei uns durchaus ohne dra-
matische Folgen einfügen.

Keiner der jagdbaren Raubsäuger ist ausschließ-
lich Fleischfresser. Sie sind auch keine Speziali-
sten, die nur Meisen oder junge Fasanen töten.
Auf ihren Speisezetteln finden sich im Jahreslauf,
neben Pflanzenkost, Insekten, anderen Wirbello-
sen und Küchenabfällen, auch Vögel oder Säuge-
tiere und deren Aas.

Positive Wirkungen

Der gestaltende Einfluss von Raubwild auf Größe
und Zusammensetzung der Bestände ihrer Beute-
tiere wird immer noch entschieden einseitig
bewertet. Sie gelten lediglich als ŒRäuber•, also als
Tiere, die auf Kosten anderer leben. Raubwild hat
jedoch auch vielfältige positive Wirkungen in der
Dynamik von Lebensgemeinschaften, indem es
z.B. hohe Nachwuchsraten bei häufigen Arten
abschöpft und so für notwendigen Ausgleich
sorgt. Der Einfluss von ŒRäubern• (Gesundheits-
polizisten) auf Auslesevorgänge in den Beutetier-
populationen, der in der Entwicklungsgeschichte
unserer Natur von erheblicher Bedeutung war und
ist, findet bisher in der Diskussion keine Berück-
sichtigung. Die Rolle des Raubwildes als ŒFitness-
Trainer• für andere Tierarten wird nicht gewür-
digt. Nicht zuletzt das Raubwild sorgt dafür, dass
diese Arten ständig wachsam, reaktionsschnell
und gesund sind. Wer Schwäche zeigt, wird ausge-
lesen. 
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Raubsäuger sind die besseren Jäger

Einige Raubwildarten entwickeln erstaunliche
Fähigkeiten, sich an veränderte Umweltbedingun-
gen anzupassen. Füchse, Steinmarder und Wasch-
bären haben längst neue Lebensräume, z.B. die
Städte, besiedelt. Sie erweisen sich als bewun-
dernswerte Lebenskünstler, die gelegentlich sogar
in der Mülltonne erfolgreich nach Nahrung
suchen.

Die Jägerschaft hat in der Vergangenheit die Mög-
lichkeit gehabt, Raubsäuger scharf zu bejagen,
ihre Bestände zu begrenzen und die Ausbreitung
zu bremsen. Dies ist nicht gelungen. Es wird auch
mit der neuen Jagdzeitenverordnung nicht gelin-
gen, weil Jäger sich vielerorts bereits von der
ŒRäuberbekämpfung• abgewendet haben bzw.
weil manche Raubsäuger sich mit eleganten Über-
lebensstrategien der Dezimierung entziehen.

Wenn die einheimischen Raubsäuger also einer-
seits wichtige Funktionen in unseren Ökosyste-
men ausfüllen und wenn zum anderen ihre
Bestände durch eine Jagd mit vertretbaren Metho-
den nicht auf das von mancher Seite gewünschte
Minimum zu verringern sind, gilt es zu fragen,
welchen Sinn die Bejagung überhaupt haben soll.

Jagd notwendig?  Allgemeine Bejagung
und § 1 Tierschutzgesetz 

Behauptungen, wonach flächendeckende Jagd auf
Beutegreifer ein unverzichtbares Œökosystemge-
rechtes• Instrument zur Schaffung eines Œökologi-
schen Gleichgewichtes• oder zur Stützung der
ŒVerlierer• unter den Niederwildarten, wie Hase
oder Rebhuhn, gegenüber den ŒGewinnern•, also
den Raubsäugerarten, sei, werden von Jägern
immer wieder vorgebracht, sind aber nicht haltbar.
Es gibt viele Beispiele dafür, dass auch in Gebie-
ten, in denen Raubsäuger nicht bejagt werden, das

Gefüge der Lebensgemeinschaften durchaus
erhalten bleibt. Wie sollte es auch anders sein?
Raubtiere sind nun einmal natürliche Mitglieder
unserer Lebensgemeinschaften. Sie sind nicht auf
der Welt, um ŒSchäden• in der Natur anzurichten.
Es ist der Mensch, der die Bedingungen für das
Zusammenleben in diesen Gemeinschaften tief-
greifend gestört hat. Und deshalb tragen nicht
etwa die Beutegreifer, sondern wir Menschen
Schuld am viel zitierten ŒStummen Frühling•.

Aufgabe Lebensraumgestaltung

Die aktuelle Diskussion zur Bedeutung von
Raubsäugern für Wiesenvögel und für Brutkolo-
nien im Küstenbereich rechtfertigt nicht die For-
derung nach verstärkten jagdlichen Eingriffen.
Natürlich erbeuten Raubsäuger Gelege und Jung-
vögel, zumal in kleinräumigen Reservaten mit
hohen Brutdichten inmitten ausgeräumter Land-
schaften. Das mag für die Betreuer von Schutzge-
bieten schmerzlich sein. Bei genauerer Betrach-
tung sollte jedoch klar werden, dass vom
Menschen verursachte tiefgreifende und viel-
schichtige Lebensraumveränderungen, nicht aber
die Raubsäuger, primäre Ursache für Bestandes-
einbrüche bei den Vögeln sind. Diese Probleme
können eben nicht durch fortwährendes Töten
von Raubsäugern beseitigt werden, sondern allein
durch veränderte Lebensraumgestaltung. An den
Beispielen von Birkwild und Kiebitz in Nord-
deutschland oder der Großtrappe in Brandenburg
werden die Zusammenhänge besonders deutlich.
Diese Arten konnten weder durch die Einrichtung
relativ kleinräumiger Schutzgebiete noch durch
die Jagd auf dort vorkommende jagdbare Beute-
greifer in größeren und stabilen Beständen erhal-
ten werden.

Die Wirksamkeit der Raubwildbejagung zur Ver-
meidung von Seuchen wird erheblich überschätzt.
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Es dürfte schwer fallen, den Nachweis zu erbrin-
gen, dass durch die Jagd auf Raubsäuger gesund-
heitliche Risiken für Mensch, Wild- und Haustier
gemindert werden können, z.B. hinsichtlich Toll-
wut, Fuchsräude oder Parasitosen (Fuchsband-
wurm). Die Tollwut etwa wurde nicht durch das
Töten von Füchsen erfolgreich bekämpft, sondern
durch die Ausbringung von Impfködern. Die
Gefahr, dass Menschen vom Kleinen Fuchsband-
wurm befallen werden, ist äußerst gering. Nach
medizinstatistischer Wahrscheinlichkeit können
sich unter 100.000 Personen gerade einmal 0,18
bis 0,74 pro Jahr infizieren. Unter ihnen sind
wiederum nur wenige immungenetisch so dispo-
niert, dass sie überhaupt erkranken können.

Es gibt nur wenige Œvernünftige Gründe•
für die Raubwildjagd

Bei inakzeptablen Störungen für den Menschen

im Siedlungsbereich (z.B. Steinmarder in Häusern
und Kraftfahrzeugen) könnte ein Œvernünftiger
Grund• vorliegen. Die Tötung von Steinmardern
oder Füchsen sollte in solchen Fällen gestattet
werden. Dabei besteht kein Zweifel, dass der
Effekt dieser Jagd in der Regel gering sein wird.
Ein frei gefangenes Steinmarder- oder Fuchsrevier
wird unverzüglich wieder besetzt werden. Ein
Haus kann nicht durch Marderjagd, sondern nur
durch perfekte Abdichtung aller Zugangsmöglich-
keiten dauerhaft marderfrei gemacht werden.

Jagd zur maßvollen Nutzung von Fellen ist durch-
aus vertretbar, auch etwa für wissenschaftliche
Untersuchungen und zur Herstellung von Präpara-
ten. Für den Absatz größerer Mengen an Pelzwerk
gibt es gegenwärtig keinen Markt. Der Eigenbe-
darf von Jägern dürfte schnell gedeckt sein.
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6. Was tun mit den neuen Arten?

Tierarten, die nach 1492, dem Jahr der Entdek-
kung Amerikas, bei uns eingebürgert bzw. einge-
schleppt wurden oder auch selbständig einwander-
ten, bezeichnet man als Neozoen. Das sind
inzwischen Hunderte. Einige von ihnen sind in
Schleswig-Holstein jagdlich von Bedeutung, so
z.B. Dam- und Sikawild, Mufflon, Waschbär, Mar-
derhund, Farmnerz, Kanadagans, Fasan.

Neozoen im Widerspruch

Manche der neuen Arten sind den Jägern sehr
willkommen. Andere, natürlich die potenziellen
Konkurrenten der Jäger, werden mit Argwohn
betrachtet. Die Diskussion, ob neue Arten für die
heimischen Lebensgemeinschaften eine Bedro-
hung darstellen oder nicht, ist noch nicht abge-
schlossen. Die Probleme sind nicht von der Hand
zu weisen. 

Vom Sikawild ist bekannt, dass es mit Rotwild
bastardieren kann. In Irland gibt es beispielsweise
Landstriche, die von solchen Mischformen besie-
delt sind. Vom Farmnerz, der aus Pelztierzuchten
in die Freiheit gelangte, nimmt man an, dass er die
wenigen Exemplare des noch in Osteuropa leben-
den Wildnerzes verdrängt und damit zugleich
auch die Wiederansiedlung dieses extrem seltenen
Marders verhindern kann. Waschbären sind in
einigen Gegenden Deutschlands als Eindringlinge
in die Siedlungen und Häuser des Menschen lästig
geworden. Andere Arten, wie z.B. der Marder-
hund, weiten ihr Verbreitungsgebiet auch in
Schleswig-Holstein rasch aus. Auch die Erlegun-
gen nehmen zu.

Pauschalentscheidungen vermeiden

Die Arbeitsgemeinschaft Naturnahe Jagdempfiehlt,
die Entwicklungstrends zunächst gelassen 

zu beobachten und erst im Bedarfsfall, für jede
Art gesondert, Entscheidungen zu treffen. Im
Bemühen des Landes Schleswig-Holstein um Neu-
waldbildung sind Sikawild und Mufflons als Wald-
bewohner, die sich zusätzlich zu Damwild, Rot-
und Rehwild vom Wald ernähren, nicht zu akzep-
tieren. Sikawild ist wegen der Bastardierungsge-
fahr auch ein mögliches Hindernis bei der ange-
strebten Arealerweiterung für das Rotwild.

Von Waschbär, Marderhund und Farmnerz ist
erwiesen, dass sie ein breites Nahrungsspektrum
haben und keine besondere Gefährdung für ihre
Beutetierbestände darstellen. Aus dieser Sicht
besteht also keine Veranlassung, sie wieder aus-
merzen zu wollen. Im Übrigen lehrt die Erfah-
rung, dass diesen Arten mit herkömmlichen jagd-
lichen Techniken ohnehin nicht mehr
beizukommen ist. Wir müssen und können mit
ihnen leben. Daher ist mit ihrer Bejagung nicht
anders zu verfahren als bei einheimischem Raub-
wild (s. Kap. 5: Jagd auf Raubsäuger in Schleswig-
Holstein?).
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7. Fallenjagd noch zeitgemäß?

Die Arbeitsgemeinschaft Naturnahe Jagd/ Schles-
wig-Holstein lehnt, gestützt auf den gegenwärtigen
fachlichen Wissensstand, den Einsatz von Fallen,
der das Ziel hat, Bestände von Raubsäugern zu
reduzieren, ab. Auch die derzeit zugelassenen Fal-
len und die angewendeten Fangmethoden geben
nicht durchgehend die Gewähr, dass Raubsäuger
Œhuman• und tierschutzgerecht gefangen werden.

Ungewollte Beifänge und technische
Grenzen

Es ist nahezu ausgeschlossen, selektiv nur ganz
bestimmte Arten zu fangen. Der Anteil ungewoll-
ter Beifänge, auch solcher von geschützten Arten,
kann u.U. hoch sein. Außerdem ist eine zuverläs-
sige externe Kontrolle der verwendeten Fallen, der
Fangmethoden und der Fänge in der Praxis nicht
zu gewährleisten. Auch hier ist, wie leider so oft,
Missbrauch nicht auszuschließen.

Trotz Schulungen verfügen nur wenige Fänger
über gründliche Kenntnisse und Handfertigkeiten
und nicht zuletzt über die erforderliche Zeit für
optimalen Einsatz und Beaufsichtigung von Fal-
len. Auch Fanggeräte und -methoden sind, wie
erwähnt, keinesfalls so ausgereift, dass sie mit
hoher Sicherheit einsetzbar sind.

Forschungsprojekt und Klärungsbedarf

Ein international abgestimmtes Forschungspro-
jekt zur Prüfung der Tier- und Artenschutz-Kon-
formität von Fallen und Fangmethoden könnte zu
diesem Teilbereich des Fangjagd-Komplexes empi-
risch überzeugende Einsichten schaffen. Ein ent-
sprechendes Abkommen über internationale
Œhumane• Fangnormen (Agreement on Interna-
tional Humane Trapping Standards/AIHTS) zwi-
schen der EU, Kanada und Russland aus dem

Jahr 1997 legt sehr detailliert Zielsetzung und
erforderliche methodische Schritte fest. Es trat in
der EU 1999 provisorisch in Kraft, wurde jedoch
erst einmal Œvergessen• und ist bis heute nicht rati-
fiziert und umgesetzt. 

Es bleibt zu hoffen, dass Politik und Verwaltung
einen zügigen Start der Untersuchungen ermög-
lichen. Jedoch dürften auch die zu erwartenden
Ergebnisse bezüglich der technologischen
Aspekte der Fangjagd schwerlich dazu dienen kön-
nen, eine prinzipielle Vertretbarkeit oder gar Not-
wendigkeit der Fangjagdpraxis zu belegen.
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8. Schalenwild-Management

Das schleswig-holsteinische Landesjagdgesetz von
1999 fordert in den §§ 1 und 17 alle Jäger auf, die
stark angewachsenen Schalenwildbestände auf ein
naturverträgliches Maß zu reduzieren und damit
vornehmlich die Schäden in Wäldern und an
Knicks zu mindern. Die geltenden Durchfüh-
rungsrichtlinien für die Bewirtschaftung des Scha-
lenwildes sind, gegenüber früheren Regelungen,
zwar fortschrittlich, haben aber trotzdem keine
deutliche Abhilfe geschaffen. 

Problem Schalenwild-Dichten

Hohe Wildbestände in Verbindung mit zunehmen-
der Verkehrsdichte bedingen wachsende Unfallri-
siken, bei denen Menschen, Wild und Fahrzeuge
zu Schaden kommen. Immer noch sind Verbiss-,
Schäl- und Fegeschäden in Wäldern, an Knicks
sowie auf landwirtschaftlichen Flächen … hier
auch Wühlschäden durch Wildschweine … unver-
tretbar hoch. Dies ist betriebs- und volkswirt-
schaftlich wie auch ökologisch oft nicht hinnehm-
bar. Die Schäden sind bedingt durch lokal und
saisonal zu hohe Dichten von Schalenwild. Es
kommt namentlich in den vegetationsarmen Jah-
reszeiten zu Massierungen in den Wäldern, weil es
in der Agrarlandschaft an Deckung fehlt. Hinzu
kommen Wildkonzentrationen, die durch ungeeig-
nete Jagdmethoden verursacht oder durch unzu-
lässige Fütterungen gezielt herbeigeführt werden.
Es gibt auch Grund zu der Annahme, dass viele
Jäger nach wie vor antiquierte Vorstellungen von
Jagd und ŒHege• pflegen und bei der Beantragung
von Abschüssen aus den Revieren niedrigere
Bestände melden als tatsächlich vorhanden sind.
Abschüsse beim männlichen Wild werden in der
Regel vollständig erfüllt, während der Anteil weib-
licher Tiere als Zuwachsträger oft nur unzurei-
chend entnommen wird.

Großräumige Konzeptionen erforderlich

Hinzu kommt, dass mit den herkömmlichen Erfas-
sungsmethoden die Bestände durchweg zu niedrig
kalkuliert werden. Zählungen und Bestandesschät-
zungen haben sich als trügerische Basis für die
Abschussregelung erwiesen. Alternative Metho-
den zur Ermittlung von Größe, Wachstumsten-
denzen und Verbisswirkung der Bestände als Indi-
katoren für die jeweilige Wilddichte werden noch
nicht f lächendeckend eingesetzt. Nur wenige
Hegegemeinschaften zeigen sich dafür aufge-
schlossen, über die engen Reviergrenzen und bis-
weilen egozentrischen Ansprüche von Revierbe-
treuern hinweg eine biologisch sinnvolle
Raumplanung und jagdliche Bewirtschaftung bei
ihren Schalenwildbeständen zu praktizieren.
Noch mangelt es an großräumigen Konzeptionen
und an der Bereitschaft zum Engagement weit
über die engen Reviergrenzen hinaus. Mehr Soli-
darität unter den Jägern bei Planung und Durch-
führung zeitgemäßer Bewirtschaftungsmethoden
würde dazu beitragen, Probleme nachhaltig zu
lösen.

AGNJ: Vorschläge für eine zukunfts-
fähige Bejagung

Die Arbeitsgemeinschaft Naturnahe Jagd beabsich-
tigt, mit den nachstehenden Vorschlägen Wege für
eine zukunftsweisende Bejagung des einheimi-
schen Schalenwildes zur Diskussion zu stellen. Sie
fordert gleichzeitig eine gestalterische Optimie-
rung der bisher vernachlässigten Schalenwild-
Lebensräume unter Berücksichtigung gesamtöko-
logischer Aspekte. Vordringlich erscheint in der
ausgeräumten Feldmark die Schaffung von ganz-
jährig verfügbaren Deckungsangeboten außerhalb
größerer geschlossener Wälder. Derartige Maß-
nahmen dienen einer Dezentralisierung der
Bestände und damit auch der Hebung des Jagd-
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wertes vieler für Schleswig-Holstein charakteristi-
scher, waldarmer Reviere. 

Die Arbeitsgemeinschaft Naturnahe Jagd hält auch
eine Erneuerung von Aufgabenstellung, Struktu-
rierung und Handlungsspielräumen der für die
Schalenwild-Bewirtschaftung zuständigen Gre-
mien (Beiräte, Hegegemeinschaften, Ausschüsse,
Revierpächter ...) für dringend erforderlich. Beim
Schalenwild-Management fordert die AGNJ eine
Œƒ  eindeutige Orientierung an den Zielen des

Naturschutzes und einer naturnahen Land- und
Forstwirtschaft• (ÖJV   2001). Sie hält es für uner-
lässlich, die Jagdbeiräte bei den unteren Jagdbe-
hörden durch einen erweiterten Kreis von qualifi-
zierten Gutachtern und Fachleuten zu einem
konsequent handelnden Instrument ökologisch
orientierter regionaler Wildbewirtschaftung mit
weitgehenden Kompetenzen auszubauen.

Die Arbeitsgemeinschaft Naturnahe Jagd fordert
Jäger sowie Jagd- und Naturschutzverwaltungen
auf, in Zukunft folgende Aspekte der Schalenwild-
Bewirtschaftung verstärkt zu berücksichtigen:

€ Anpassung der jagdlichen Raumordnung an
die natürlichenEinstandsgebiete der Wildarten.

€ Einsatz unabhängiger Fachleute für die Erfas-
sung von Wachstumstendenzen und ökologi-
schen Auswirkungen der Wildbestände.

€ Bemessung der Abschussquoten am Zustand
der Vegetation.

€ Beschlussfassung für Management-Maßnah-
men durch unabhängige Beiräte.

€ Dezentralisierung der Populationen durch
Schaffung von ganzjähriger Deckung außer-
halb geschlossener Waldgebiete.

€ Verzicht auf unnatürliche Manipulationen
(Fütterung, Selektion nach Trophäenstärke ...).

€ Vorrang gemeinschaftlicher Jagdausübung
gegenüber der Einzeljagd.

€ Verkürzung und Intensivierung der Jagdperio-
den (Intervalljagd).
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Hirscharten:
Die Bewirtschaftung der einheimischen Hirschar-
ten (Rotwild, Damwild, Rehwild) muss, in Anbe-
tracht ihrer unterschiedlichen Lebensweise und
Verbreitung im Lande, unterschiedliche Strategien
verfolgen:

Das Rotwild ist das größte freilebende terrestri-
sche Wildtier in Schleswig-Holstein. Der Schwer-
punkt seines relativ kleinen und inselartig struktu-
rierten Verbreitungsgebietes liegt im wald-
reicheren Süden und Südosten des Landes. Die
Population ist klein. Das Ausmaß der Gefährdung
der genetischen Stabilität ist unbekannt. Es liegen
jedoch bereits Indizien für eine genetische Verar-
mung vor. Der langfristige Fortbestand einer vita-
len Population ist nicht gesichert. Eine wildökolo-
gische Raumplanung, die auch die Schaffung von
Verbindungskorridoren zwischen den Teilbestän-
den und eine Ausdehnung des Verbreitungsgebie-
tes prüft, mit besonderer Berücksichtigung der
Wiederbesiedlung ehemaliger Einstandsgebiete im
Norden des Landes, erscheint dringend erforder-
lich. Rotwild ist ursprünglich kein reiner Waldbe-
wohner. In Zukunft sollten ihm mehr Möglichkei-
ten geschaffen werden, Lebensräume auch
außerhalb geschlossener größerer Waldkomplexe
zu besiedeln.

Die Bewirtschaftung des Damwildes ist auch vor
dem Hintergrund zu betrachten, dass es ursprüng-
lich aus Kleinasien stammt und nach jahrhunder-
telanger Haltung in Gefangenschaft in Mitteleu-
ropa erst ab dem 18. und 19. Jahrhundert
nennenswerte Freilandbestände bilden konnte. Es
handelt sich also um eine neu eingebürgerte, vom
Menschen züchterisch in Gefangenschaftshaltung
erheblich beeinflusste Art. Infolge hoher Akzep-
tanz in der Jägerschaft und der günstigen Lebens-
bedingungen hat es sich in den letzten Jahrzehn-
ten räumlich stark ausgebreitet. Gleichzeitig

wuchsen die Bestände an. Damwild bevorzugt
einen Lebensraum mit einem lockeren Gemisch
aus Wald und offenen Flächen. Seine Sommerein-
stände finden sich vielfach in deckungsreichem
Getreide und auf den Rapsschlägen. Im Winter
steht es, zumeist in größeren Rudeln, im Wald und
auf waldnahen Freif lächen.

Rehwild, ursprünglich Bewohner des Waldes und
der Waldränder, besiedelt in Schleswig-Holstein
expansiv und flächendeckend nahezu alle terre-
strischen Lebensräume einschließlich der unbe-
waldeten Gebiete in der Marsch und der mensch-
lichen Siedlungsbereiche. Seine Bestandesdichten
und damit auch die Jagdstrecken sind hoch.
Zunehmend setzt sich die Erkenntnis durch, dass
die bisher gültigen Vorstellungen von ŒHege• und
Bestandes-Bewirtschaftung beim Rehwild vielfach
ihre Ziele verfehlt haben.

Bewirtschaftungsziele:

Ziel der Bewirtschaftung von Rot- und Damwild
sind räumlich begrenzte Bestände von ausgewoge-
ner Populationsstruktur.

Beim Rotwild ist ein langfristig vitaler Bestand, der
auch eine höhere genetische Stabilität durch Aus-
tausch mit Nachbarpopulationen gewährleistet, in
einem vergrößerten und zunehmend vernetzten
Verbreitungsgebiet anzustreben. Ein Idealzustand
wäre im Norden Schleswig-Holsteins die Anbin-
dung an dänische Bestände, die bereits Tendenzen
zeigen, südlich der Ländergrenze zu siedeln. In
Gebieten mit Rotwild-Vorkommen ist Damwild
nicht zu dulden. Auch ein Nebeneinander von
Rot- und Sikawild, welches an einigen Stellen im
Lande vorkommt, ist wegen der Bastardierungsge-
fahr zu unterbinden. Die Entscheidung sollte stets
für das Rotwild bzw. zu Lasten des Sikawildes
getroffen werden.
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Der weiteren Verbreitung von Damwild im Lande
sollte durch eine restriktive Raumplanung Einhalt
geboten werden, die auf keinen Fall über den
gegenwärtigen Status hinausgeht, vor allem im
Hinblick auf eine mögliche weitere Ausbreitung
des autochthonen Rotwildes. Regional bedürfen
verschiedene Bestände einer drastischen Ausdün-
nung bzw. Dezentralisierung durch geeignete
Lebensraumgestaltung. Kontakte zwischen freile-
bendem Damwild und Zuchtbeständen für die
Wildfleisch-Produktion sind zu verhindern, da bei
Zuchttieren zu erwarten ist, dass sie über eine
erheblich geringere genetische Variabilität verfü-
gen als die durch jahrhundertelange Gefangen-
schaftszucht ohnehin bereits erblich eingeengten
Œwilden• Damwildbestände.

Auch bei Rehwild ist es Ziel der Bewirtschaftung,
vitale Bestände zu erhalten, die eine nachhaltige
Nutzung zulassen. Eine räumliche Beschränkung
der Verbreitung ist nicht erforderlich.

Die Dichten aller drei Hirscharten (Rotwild,
Damwild, Rehwild) sind den jeweiligen Habitatbe-
dingungen so anzupassen, dass im Wald das Aus-
maß an Verbiss- und Fegeschäden gering gehalten
wird und dass sowohl die Hauptbaumarten als
auch die begleitende Strauch- und Krautvegetation
in ihrer Regenerationsfähigkeit nicht wesentlich
beeinträchtigt werden. Auch in der von Feldern,
Grünland und Knicks beherrschten Landschaft
sind die Bestände so zu lenken, dass weder die
Wildflora noch die landwirtschaftlichen Kulturen
durch Fege-, Verbiss- und Schlagschäden empfind-
lich geschädigt werden. Maßnahmen zur Lebens-
raumverbesserung in der Flur unterstützen den
Prozess der Schadensminderung.

Bei der Bemessung der Bestandesgrößen hat ein
Interessenausgleich zwischen den populationsöko-
logischen Bedürfnissen der Arten, den wirtschaft-
lichen Zielsetzungen der Land- und Forstwirt-
schaft und möglichen Naturschutzzielen im
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jeweiligen Verbreitungsgebiet Vorrang. Verbissgut-
achten im Wald, Vegetationsgutachten im Offen-
land sowie Erhebungen zur Wildschadenssitua-
tion dienen als Grundlage für die Ermittlung
tragbarer Dichten, für die Festsetzung von
Abschussquoten und für Maßnahmen zur Habitat-
verbesserung. Einziger Parameter für die Bemes-
sung und Steuerung der Abschussquoten ist der
Zustand der Vegetation in Wald und Feld, welcher
durch Verbiss- bzw. Vegetationsgutachten von
Fachleuten in regelmäßigen zeitlichen Abständen
ermittelt wird.

Fütterung:

Eine Fütterung ist nicht statthaft (§ 18 LJG).

Abschussplanung:

Abschussplanung und -durchführung stellen die
konsequente Umsetzung der Bewirtschaftungs-
ziele dar. In der Regel ist demnach zumindest der
angenommene jährliche Zuwachs abzuschöpfen,
ggf. aber auch weit darüber hinaus einzugreifen
oder eine niedrigere Quote anzusetzen. Vorausset-
zung für eine effektive Abschussplanung ist die
Kooperation aller Revierbetreuer in großräumig
angelegten Hegegemeinschaften, die sich an
Umfang und Zuschnitt der Rot- und Damwild-Ein-
standsgebiete (Populations-Areal) ausrichten. Die
Abschussplanung muss ggf. revierübergreifende
Maßnahmen, z.B. durch kollektive Freigaben,
zulassen. In diesem Zusammenhang sollten Rege-
lungen gefunden werden, die eine gerechte Vertei-
lung des Wildbrets unter den Revieren mit vorwie-
gend Sommer- bzw. Winter-Einständen
ermöglichen.

Abschussfreigabe außerhalb der vorgesehe-
nen Verbreitungsgebiete:

Die Obere Jagdbehörde legt in Abstimmung mit

den Hegegemeinschaften und den unteren Jagdbe-
hörden die Grenzen der Verbreitungsgebiete für
Rot- und Damwild fest, in welchen eine planmä-
ßige Bewirtschaftung stattfinden soll. Außerhalb
dieser Flächen ist Rot- und Damwild beider
Geschlechter und aller Altersklassen während der
Jagdzeiten zu erlegen.

Fußend auf den Ergebnissen der wildökologischen
Raumplanung wird die Obere Jagdbehörde in
Abstimmung mit Hegegemeinschaften, Landnut-
zern und Naturschutz das zukünftige Verbrei-
tungsareal von Rotwild festlegen. Dies wird bedeu-
ten, dass Pionierindividuen, welche bisher
unbesiedelte Gebiete erkunden, geschont werden
müssen. Außerhalb der traditionellen Einstände
umherstreifendes Rotwild hat in Anbetracht der
geringen Populationsgröße besondere Bedeutung
für den Gen-Austausch und für die Wiederbesied-
lung früherer Lebensräume. Abschüsse solcher
Individuen sind sehr sorgfältig abzuwägen.

Aufteilung des Abschusses: 

Eine Klassifizierung des zu erlegenden Wildes ist
ausschließlich nach wildbiologischen Kriterien
vorzunehmen. Ziel ist ein ausgewogenes
Geschlechterverhältnis (1:1) des Bestandes sowie
eine naturnahe Altersstruktur. Beim Rehwild
würde die Bejagung erleichtert, wenn die Jagdzeit
für Böcke auf die Wintermonate bis einschließlich
31.12. verlängert würde.

Durchführung des Abschusses:

Den Hegegemeinschaften wird freigestellt, im vor-
gegebenen Rahmen regional angepasste Abschuss-
empfehlungen zu geben. Dabei sind ausschließlich
wildbiologische Kriterien heranzuziehen, die auch
eine effektive Abschusserfüllung gewährleisten
können.
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Die selektive Einzeljagd ist einzuschränken. Statt-
dessen ist der Intervalljagd, basierend auf Abspra-
chen innerhalb der Hegegemeinschaft und dabei
möglichst großräumig und revierübergreifend, der
Vorzug zu geben. Auf diese Weise werden Störun-
gen reduziert und die Effektivität der Jagd erhöht.
Die Erfüllung der Abschüsse ist zwingendes
Gebot. Bei Nichterfüllung können die Jagdbehör-
den besondere Maßnahmen verordnen. Wegen
der eingeschränkten Verwendbarkeit des Wild-
brets ist ein Abschuss von älteren Rot- und Dam-
hirschen während der Brunft möglichst zu unter-
lassen.

Kontrolle des Abschusses:

Revierinhaber und Hegegemeinschaften sind ver-
pflichtet, für eine ordnungsgemäße Überwachung
der Abschüsse und eine entsprechende zuverläs-
sige Dokumentation Sorge zu tragen. 

Hege- und Trophäenschau:

Pflicht-Trophäenschauen erübrigen sich, da hier-
aus keine Einsichten über den Zustand des jeweili-
gen Schalenwildbestandes abgeleitet werden kön-
nen. Veranstaltungen hingegen, bei denen nicht
die Trophäen, sondern vielmehr die Qualität des
Wildes beider Geschlechter, gemessen etwa an
Gesundheitszustand, Körpergewicht und Repro-
duktionsleistungen, bewertet werden, können
dazu beitragen, Erkenntnisse für eine Verbesse-
rung der Lebensbedingungen und Jagdstrategien
zu gewinnen.

Schwarzwild:
Das Schwarzwild hat in den vergangenen Jahr-
zehnten eine stürmische Entwicklung erfahren. Es
besiedelte neue Räume bei gleichzeitig rapidem
Bestandeswachstum. Dafür sind verschiedene
Faktoren verantwortlich: u.a. die allgemeine

Eutrophierung aller Ökosysteme, die Zunahme
von Mais- und Raps-Anbauflächen, relativ häufige
milde Winter, rasche Folge von Mastjahren einer-
seits und zum anderen die vielerorts praktizierte,
nicht rechtskonforme Zusatzfütterung; darüber
hinaus intensive Kirrung in Verbindung mit unan-
gepasster Bejagungsintensität. Die Folgen sind
z.B. zunehmende Schäden in der Landwirtschaft,
Eindringen von Wildschweinen in die Siedlungen,
vermehrte Häufigkeit von Verkehrsunfällen sowie,
als Konsequenz aus den mitunter chaotischen
Bejagungsmethoden, sozial destrukturierte Rotten
und Störungen der Reproduktionsrhythmen.

Bewirtschaftungsziel :

Die Bewirtschaftung des Schwarzwildes dient der
Erhaltung und nachhaltigen Nutzung eines vitalen
Bestandes durch Herstellung von natürlich struk-
turierten Sozialverbänden unter möglichst natur-
nahen Bedingungen. Die Dichten sind den wirt-
schaftlichen Zielen der Landwirtschaft und den
Ansprüchen des Naturschutzes, des Straßenver-
kehrs sowie der Toleranz der in den jeweiligen
Gebieten lebenden Menschen, die keine Jäger
sind, anzupassen. Das schließt, auch in vermeint-
lichen Notzeiten, die ohnehin verbotene, jedoch
immer noch praktizierte Fütterung völlig aus (§ 18
Landesjagdgesetz). Kirrungen sollten … wenn
überhaupt … nur sehr zurückhaltend betrieben
werden.

Fütterung:

Eine Fütterung ist nicht statthaft. 

Abschussplanung:

Bei der Abschussplanung und -durchführung han-
delt es sich um die konsequente Umsetzung der
Bewirtschaftungsziele. In der Regel ist demnach
zumindest der angenommene jährliche Zuwachs
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abzuschöpfen, ggf. aber auch weit darüber hinaus
einzugreifen, und es sind ab November auch ver-
mehrt nicht führende Bachen zu erlegen. Voraus-
setzung für eine effektive Abschussplanung ist die
Kooperation aller Revierbetreuer in großräumig
angelegten Hegegemeinschaften, die sich an
Umfang und Zuschnitt der Wildschwein-Ein-
stands- und Streifgebiete orientieren.

Es ist nicht möglich, Bestandesgrößen und die
ohnehin schwankenden jährlichen Zuwachsraten
annähernd exakt zu ermitteln. So hat die Faustre-
gel zu gelten, dass Zuwachs und Bestände durch-
weg zu niedrig eingeschätzt werden. Deshalb ist
die Empfehlung von Abschussquoten bewusst
hoch anzusetzen und flexibel zu handhaben. 

Aufteilung des Abschusses:

In Anbetracht der hohen Reproduktionsleistun-
gen von Schwarzwild ist stets ein großer Anteil
von Frischlingen zu erlegen. Darüber hinaus sind

bei den gegenwärtig vielerorts überhöhten Bestan-
desdichten auch stärkere Eingriffe bei Überläu-
fern (ohne Gewichtsbegrenzung) und nicht füh-
renden Bachen vorzunehmen.

Durchführung des Abschusses:

Der Jägerschaft wird freigestellt, regional
angepasste Abschussempfehlungen zu vereinba-
ren. Dabei sind ausschließlich wildbiologische
Kriterien heranzuziehen, die auch eine effektive
Abschusserfüllung zulassen. Selektive Einzeljagd
und Nachtjagd sind einzuschränken. Stattdessen
ist der großräumigen und revierübergreifenden
Intervalljagd, basierend auf Absprachen innerhalb
der Jägerschaft, der Vorzug zu geben. Es sollte ver-
stärkt erwogen werden, Wildbret gerechter zwi-
schen den Revieren mit Sommer- bzw. Winterein-
ständen zu verteilen. In Fällen, bei denen mit
Abschüssen die Dichten nur unwesentlich redu-
ziert werden können, ist … zeitlich eng befristet …
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die Einrichtung von Fanganlagen (Saufänge) in
Betracht zu ziehen. Wegen der eingeschränkten
Verwendbarkeit des Wildbrets ist ein Abschuss
von älteren männlichen Tieren (Keiler) während
der Rauschzeit zu unterlassen.

Kontrolle des Abschusses:

Revierinhaber und Hegegemeinschaften sind ver-
pflichtet, für eine ordnungsgemäße Überwachung
der Abschüsse und eine entsprechende zuverläs-
sige Dokumentation Sorge zu tragen.
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9. Schalenwild füttern und kirren?

Das schleswig-holsteinische Landesjagdgesetz von
1999 stellt in § 18 die Fütterung von Schalenwild
grundsätzlich unter Verbot. Zur Kirrung vermerkt
die Obere Jagdbehörde: ŒDas gelegentliche Anlok-
ken mit geringen Futtermitteln zum Zweck der Beja-
gung von Schwarzwild gilt nicht als Fütterung•.

Diesen Entscheidungen sind sehr kontroverse
Diskussionen vorausgegangen; folglich finden sie
auch unterschiedliche Akzeptanz. Beobachtungen
in manchen Revieren und Gespräche mit Jägern
bestätigen die Vermutung, dass namentlich in
Hochwild-Regionen die genannte Regelung für zu
radikal gehalten wird, zumal in einigen anderen
Bundesländern die Fütterung gestattet ist. So wird
geschätzt, dass in Deutschland neben Heu,
Rüben, Kartoffeln, Pellets etc. pro Jahr bis zu
30.000 (dreißigtausend) Tonnen Körnermais in
den Revieren ausgebracht werden. 

AGNJ: Fütterung abgelehnt

Die Arbeitsgemeinschaft Naturnahe Jagd lehnt, aus
ethischen wie aus ökologischen Gründen, Fütte-
rungen strikt ab. Eine maßvolle Kirrung aus-
schließlich für eine effektivere Einzeljagd auf
Schwarzwild hält sie zwar im Einzelfall für zuläs-
sig. Dabei ist sie sich jedoch der Tatsache bewusst,
dass die Übergänge fließend sind und Kirrungen

auch in Schleswig-Holstein in durchaus miss-
bräuchlichem Umfang betrieben werden. Der Ego-
ismus mancher Revierinhaber führt stellenweise
zu einem fast wettkampfmäßigen Massenangebot
von Leckereien zu allen Jahreszeiten. Da die Ein-
haltung der Empfehlungen für den Betrieb von
Kirrungen nicht überprüfbar ist, sollte ggf. über
ein komplettes Verbot nachgedacht werden.

Befürworter von Fütterungen argumentieren, dass
in der intensiv genutzten Kulturlandschaft zwar
im Sommer ein üppiges Nahrungs- und Deckungs-
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angebot für das Wild herrsche. Im Herbst und
Winter jedoch würde das Wild durch das Abern-
ten der Felder in Nahrungsnot geraten. Indessen
kann das Problem nachhaltig und naturnah nicht
durch künstliche Fütterung, sondern allein durch
Biotoppflege gelöst werden, … eine Binsenweisheit
auch in Jägerkreisen.

ŒNotzeiten• im Widerspruch

ŒNotzeiten• werden vom Menschen definiert,
nicht vom Wild. Wildtiere haben in ihrer Evolu-
tion unterschiedliche Strategien für das Überleben
in Mangelzeiten entwickelt. Damit haben sie sehr
erfolgreich Jahrtausende überlebt. ŒNotzeiten•
können auch als Chance für einen Wildbestand
angesehen werden, da sie eine natürliche Selek-
tion auf Fitness bewirken. 

Es ist fragwürdig, ob die von den Befürwortern

vorgegebenen Ziele (Konditionsverbesserung, 
Tierschutz, Artenschutz, Naturschutz) durch Füt-
terung überhaupt nachhaltig erreicht werden. Bei
manchen Arten kann Winterfütterung ernäh-
rungsphysiologisch riskant und bisweilen sogar
todbringend sein. Bei weiblichen Wildschweinen
kann sie zu erhöhter Fruchtbarkeit führen, sodass
die Bestände, wie vielerorts zu beobachten, aus
dem Ruder laufen.

ŒNotzeiten• für Wildtiere treten in Norddeutsch-
land extrem selten auf. Sie haben in der Vergan-
genheit nicht dazu geführt, dass das heimische
Wild in seinem Fortbestand jemals ernsthaft
gefährdet war. Im Übrigen fällt auf, dass die
Diskussion um die Notwendigkeit von Fütterun-
gen sich im Wesentlichen auf solche Arten
beschränkt, die keinesfalls bestandesgefährdet
sind, sondern, wie etwa das Schalenwild, geradezu
luxurieren.
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10. Jagdhunde: Anmerkungen zu
Ausbildung und Führung

Haltung und Einsatz qualifizierter Hunde im Jagd-
betrieb sind Grundvoraussetzungen jeder ord-
nungsgemäßen und tierschutzkonformen Jagdaus-
übung. Es bestehen allerdings noch Differenzen
zwischen den Vorstellungen des Tierschutzes und
den Zielsetzungen vieler Jäger hinsichtlich der
Ausbildung und Leistungsförderung von Hunden.
Diese Probleme müssen kritisch bewertet und
überwunden werden. 

Hundehaltung und Ausbildung

Erwerb und Rasseauswahl sollten sich an den Ein-
satzmöglichkeiten des jeweiligen Führers orientie-
ren. Hunde können den an sie gestellten Erwar-
tungen nur dann gerecht werden, wenn sie ständig
in jagdlicher Praxis gefordert sind. Die Haltungs-
bedingungen für die Hunde ergeben sich aus der
geltenden Rechtslage.

Die Ausbildung der Hunde im Revier erfolgt unter
strikter Beachtung der Setz- und Brutzeiten sowie
der Ruhebedürftigkeit der frei lebenden Tierwelt.
Der Einsatz lebender Tiere zu Schulungszwecken
ist untersagt.

Stöberveranlagung und die Arbeit nach dem
Schuss … z.B. am Wasser … werden unter Hinzuzie-
hung erfahrener und qualifizierter Hunde im prak-
tischen Jagdbetrieb geübt. Die Baujagd kann,
sofern sie als unerlässlich erachtet wird, in geneh-
migten Kunstbau-Anlagen trainiert werden.

Das Prüfungswesen

Jagdhundeprüfungen sind unverzichtbar für die
züchterische Bewertung der Hunde, für die 
Umsetzung der Tierschutzanforderungen, die
Qualifizierung der Hundeführer und die Erfüllung
von Haftungsansprüchen.

Die Prüfungen sind, im Hinblick auf die genann-
ten Erfordernisse, vom Jagdgebrauchshundever-
band (JGHV) und seinen Mitgliedsvereinen aus-
zurichten. Kritisches Thema in diesem
Zusammenhang ist der Zeitraum der Jugendsuche
im Frühjahr. Sie sollte unbedingt jeweils vor dem
01. 04. abgeschlossen sein. 

Mehrfachprüfungen von Hunden auf der selben
Prüfungsebene sind grundsätzlich zu vermeiden
(keine ŒPunktejagd•, keine Zuchtausleseprüfung).
Die Ausbildung der Junghunde sollte an ausge-
wachsenem Wild im Herbst angestrebt werden. 

Der praktische Jagdbetrieb

Der Jagdausübungsberechtigte ist verantwortlich
für den Einsatz qualifizierter Hunde im Jagdbe-
trieb. Dieses bedeutet im Einzelnen, dass 

€ bei der Ausübung der Niederwildjagd brauch-
bare Hunde zum Vorstehen und zur Arbeit
nach dem Schuss mitgeführt werden,

€ bei der Stöber-/Bewegungsjagd laut jagende
Hunde mit Stockmaßen unter 60 cm zum Ein-
satz kommen, wobei Reviergröße und -struktur
eine Durchführung dieser Jagdart praktikabel
erscheinen lassen müssen,

37

Jagd/ 07. 2003  10. 11. 2003  18: 14 Uhr   Sei t e 37



€ Wild, wenn es nicht tödlich getroffen ist oder
wenn es durch Verkehrsunfälle verletzt wird
und flüchtet, mit zur Nachsuchenarbeit qualifi-
zierten Jagdhunden nachgesucht werden muss,

€ auch nach einem vermeintlichen Fehlschuss
stets eine Kontrollsuche vorzunehmen ist.
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11. Schießtraining: Beitrag zur
Tierschutz-gerechten Jagd

Wie oft hört man auf den Jagden: ŒDer Schuss
ging glatt vorbei ! Das Stück habe ich nicht getrof-
fen•. Für den Schützen in solcher Situation gibt es
vielleicht subjektiv keinen Zweifel ; auch an Erklä-
rungsversuchen, bis hin zu fadenscheinigen Ausre-
den, herrscht kein Mangel : es kann nur ein Fehl-
schuss gewesen sein. Dies kann ja durchaus
zutreffen, aber auch das Gegenteil ist nicht auszu-
schließen. Schweißhundeführer erfahren gelegent-
lich die Kehrseiten vermeintlicher Fehlschüsse,
wenn sie bei Nachsuchen z.B. auf nicht gemelde-
tes, gleichwohl angeschossenes oder nach einem
Anschuss verendetes Wild stoßen.

Unabhängig von der Schießerfahrung des einzel-
nen Schützen muss nach Landesjagd- und Tier-
schutzgesetz gelten, dass jedes beschossene Tier …
auch wenn es scheinbar Œgesund• f lüchtete … mit
einem erfahrenen Hund in Form einer Kontrollsu-
che nachgesucht wird. Bei dieser Arbeit darf das
Nachsuchengespann, unabhängig davon, ob es
sich um Nieder- oder Hochwild handelt, über die
Reviergrenzen hinaus arbeiten. Der angrenzende
Jagdausübungsberechtigte ist jedoch nach erfolg-
ter Suche über das Ergebnis zu benachrichtigen.

Schuss und Fehlschuss

Auf sogen. Anschuss-Seminaren können Jäger
erfahren, welche Nebenwirkungen z.B. ein Kugel-
schuss auf ein einzelnes Wildschwein in der Rotte
anrichten kann. Neben dem einen tödlich getroffe-
nen Stück Wild können durchaus weitere Stücke,
von Geschoss-Splittern leicht bis schwer verletzt,
entkommen, ohne dass ihre Verletzungen regi-
striert werden konnten. Immer wieder erleben es
Jäger, dass nicht nur das eine beschossene Tier im 
Rudel oder in der Rotte tödlich getroffen wird,

sondern auch ein außerhalb der Visierlinie stehen-
des Stück Wild plötzlich verendet.

Nach Untersuchungen in Skandinavien muss man
annehmen, dass z.B. auf je zwei erlegte Kurz-
schnabelgänse eine weitere entfällt, die ebenfalls
von Schroten getroffen, aber nicht sofort getötet
wurde. Mit anderen Worten: mindestens jede
dritte beschossene Gans fliegt verletzt, mit Schro-
ten im Körper, davon. Sie mag überleben. Sie mag
auch nach längerem Siechtum sterben.

Dänische Biologen nehmen nach Auswertung
umfangreichen Untersuchungsmaterials an, dass
die Zahl der mit Schrot beschossenen und verletz-
ten Vögel die Zahl der Erlegten übertrifft. Sie hal-
ten es für wahrscheinlich, dass ähnliche Relatio-
nen auch für Schüsse auf anderes Niederwild,
etwa Hasen oder Wildkaninchen, gelten können.

Jagdliches Schießen als Lernprozess

Verantwortungsbewussten Jägern ist die Proble-
matik keinesfalls fremd. Nach außen hin werden
diese Missstände jedoch weitgehend verschwie-
gen, und auch intern redet man nicht gern darü-
ber. Allzu leicht könnte man dabei sich selbst und
auch die Jagd als Ganzes in Misskredit bringen.
Demgegenüber würden mehr Aufrichtigkeit und
Selbstkritik Jägern, Jagd und Wild sehr dienlich
sein. Der Schuss auf ein lebendes Tier ist schließ-
lich der zentrale Akt : er soll möglichst unmittel-
bar und schmerzlos töten. Jäger tragen damit
gegenüber dem Wild ein hohes Maß an Verant-
wortung. Gleichzeitig werden sie von einer kriti-
schen Gesellschaft wachsam beobachtet.

ŒDas jagdliche Schießen auf den Schießständen
dient der Übung und Förderung in der Fertigkeit
beim Umgang mit den Waffen, die bei der Jagdaus-
übung geführt werden. Die ethisch und gesetzlich ver-
ankerten Grundsätze des Tierschutzes ... fordern von
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jedem Jäger, das Wild so zu erlegen, dass ihm ver-
meidbare Schmerzen und Leiden erspart bleiben. ...
Eine regelmäßige Teilnahme am jagdlichen Schie-
ßen soll dazu führen, dass jeder Jäger diesen Forde-
rungen in steigendem Maße entsprechen kann• (Zit.
aus DJV-Handbuch 1998).

Dieser Forderung schließt sich die Arbeitsgemein-
schaft Naturnahe Jagd an. Zwar hat das jagdliche
Schießen einen hohen Stellenwert innerhalb der
Bemühungen der Jägerschaft. Andererseits ist fest-
zustellen, dass nur relativ wenige Jäger von ent-
sprechenden Angeboten Gebrauch machen. Viele 

gehen alljährlich untrainiert zur Jagd und nehmen
somit schlechte Schüsse billigend in Kauf. Das ist
nicht zu verantworten.

Die Arbeitsgemeinschaft Naturnahe Jagd/ Schles-
wig-Holstein fordert daher eine pflichtgemäße jähr-
liche Schießprüfung für den Kugel- und Schrot-
schuss, wie es z.B. in Skandinavien gehandhabt
wird. Als Konsequenz muß gelten: diejenigen
Jägerinnen und Jäger, die ungenügende Trefferer-
gebnisse erreichen, dürfen nicht mehr die Jagd
ausüben, oder sie dürfen nur mit der Waffe jagen,
für die sie die Anforderungen erfüllen. …
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